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Staatswirtscha   in Ländern und Kommunen – 
eine aktuelle Bestandsaufnahme

Einleitung

Die Problema  k der wirtscha  lichen Betä  gung von Ländern und 
Kommunen ist vom DSi in der Vergangenheit bereits eingehend 
untersucht worden. Fünf Jahre nach den letzten Veröff entlichun-
gen1 lohnt es sich, eine neue Bestandsaufnahme vorzunehmen. 

Hierzu werden im ersten Teil aktuelle Daten vorgestellt. Ausge-
wählte Einzelbeispiele illustrieren diese Daten und vermi  eln 
zugleich einen Eindruck, wie breit das Spektrum der Staatswirt-
scha   ist.

Im zweiten Teil wird gezeigt, wo die wesentlichen Probleme der 
Staatswirtscha   liegen. Untermauert wird dies durch Verweise 
auf weiterführende Studien sowie durch die Darstellung von ins-
gesamt 20 für dieses Papier recherchierten Fallbeispielen. 

Ein Fazit und poli  sche Handlungsempfehlungen folgen abschlie-
ßend.

1 Vgl. DSi (2014) und DSi (2015).
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1. Sta  s  k der Staatswirtscha  

Der Trend zu mehr Staatswirtscha   ist unübersehbar. Das zeigt 
ein Blick auf die Jahresabschlusssta  s  k (JAB) des Sta  s  schen 
Bundesamts.2 Die JAB enthält deutschlandweite Informa  onen 
zu den Jahresabschlüssen der kaufmännisch buchenden öff ent-
lichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU)3.

1.1. Wachstum der Unternehmenszahl

Laut JAB gab es im Jahre 2006 hierzulande 13.760 Unternehmen 
im Eigentum der Länder und der Kommunen. Zehn Jahre später 
waren es bereits 16.479. Gemäß der jüngsten verfügbaren JAB ist 
diese Zahl im Jahr 2018 weiter auf 18.170 ges  egen. Das ist ein 
Zuwachs von 32 Prozent in nur 12 Jahren.

Dieser Trend hat sich in der jüngsten Vergangenheit fortgesetzt. 
Für die Jahre ab 2019 liegen zwar noch keine Jahresabschlusssta-
 s  ken vor. Doch die Entwicklung kann tendenziell auch anhand 

der vom Sta  s  schen Bundesamt geführten „Liste der Extrahaus-
halte“ und der „Liste der sons  gen Fonds, Einrichtungen und 
Unternehmen“4 abgelesen werden. 

Danach gab es 2018 deutschlandweit 21.983 staatswirtscha  li-
che Ins  tu  onen der Länder und Kommunen. Anfang 2020 waren 
es dann schon 22.900. Allerdings beinhalten die „Liste der Extra-

2 Vgl. https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Fonds-Einrich-
tungen-Unternehmen/Tabellen/jahresabschluesse-wirtschaftsbereiche.html.

3 Als FEU werden alle unternehmerischen Einrichtungen verstanden, an denen der 
Bund, die Länder, die Kommunen oder die gesetzlichen Sozialversicherungen mehr-
heitlich beteiligt sind. Nachfolgend werden lediglich die Länder und Kommunen be-
trachtet, die aber Eigner des ganz überwiegenden Teils aller FEU sind.

4 Als Extrahaushalte zählen all jene FEU, die weniger als 50 Prozent ihrer Produktions-
kosten durch Umsatzerlöse decken oder die ihre Umsätze überwiegend (zu mehr 
als 80 Prozent) aus der Geschäftstätigkeit mit Kernhaushalten generieren. Sonstige 
FEU sind jene unternehmerischen Einrichtungen, bei denen diese Umsatzbeschrän-
kung nicht gilt. Vgl. www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentliche-Finanzen/Fonds-
Einrichtungen-Unternehmen/Methoden/_inhalt.html.
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haushalte“ und die „Liste der sons  gen Fonds, Einrichtungen und 
Unternehmen“ im Gegensatz zur Jahresabschlusssta  s  k nicht 
nur kaufmännisch buchende Unternehmen, sondern auch kame-
ralis  sch buchende Einrichtungen. 

„Extrahaushalte“ und „sons  ge FEU“ an Beispielen

Ein Beispiel für einen Extrahaushalt sind die Berliner Bäder-Be-
triebe. Hierbei handelt es sich um eine Anstalt des öff entlichen 
Rechts. Träger ist zu 100 Prozent das Land Berlin. Die Berliner 
Bäder-Betriebe betreiben Schwimmhallen.

Ein Beispiel für sons  ge FEU ist die Friedrichstadt-Palast Be-
triebsgesellscha   mbH. Gesellscha  er ist zu 100 Prozent das 
Land Berlin. Diese GmbH betreibt das Berliner Revue-Theater 
Friedrichstadt-Palast. 

Sowohl die Berliner Bäder-Betriebe als auch der Friedrichstadt-
Palast bieten sogenannte private Güter an, deren wesentliches 
Kennzeichen es ist, dass nur zahlende Kunden sie konsumieren 
können (im Gegensatz zu rein öff entlichen Gütern wie beispiels-
weise (mau  reie) Straßen, bei denen dieses Ausschlusskriteri-
um nicht gilt). 

Sowohl die Berliner Bäder-Betriebe als auch der Friedrichstadt-
Palast benö  gen Zuschüsse des Landes Berlin.

Da die Berliner Bäder-Betriebe auch Infrastrukturen für den 
Schwimmunterricht bereithalten, liefern sie zudem auch so-
genannte öff entliche Güter. Insofern lässt sich hier eine wirt-
scha  liche Betä  gung des Landes Berlin rech  er  gen, solange 
ansonsten das Ziel einer Defi zitminimierung eff ek  v verfolgt 
wird.

Im Falle des Friedrichstadt-Palasts ist es jedoch nicht zwingend 
geboten, dass das Land Berlin mit Steuerzahlerzuschüssen die 
Existenz eines Revue-Theaters sichert (vgl. auch Kapitel 2.7.).



7

Nun bedeutet eine wachsende Unternehmenszahl nicht auto-
ma  sch ein entsprechendes Wachstum der unternehmerischen 
Betä  gung des Staates. Die Unternehmenszahl wächst selbstre-
dend, wenn originär neue Staatsunternehmen gegründet wer-
den. Sie kann sich in der Sta  s  k aber auch ändern, wenn es zu 
organisatorischen Unternehmensänderungen kommt, die für sich 
genommen keinen Zuwachs an Staatswirtscha   bedeuten. Das ist 
insbesondere bei Fusionen, Ausgründungen und Wechseln von 
der kameralis  schen zur kaufmännischen Buchführung5 der Fall. 

Andererseits sinkt die Unternehmenszahl, wann immer es zu Ver-
käufen oder zu Abwicklungen und S  lllegungen kommt. Beispiele 
dafür, die gleichzei  g auch das Spektrum und die Problema  ken 
der Staatswirtscha   illustrieren, sind nachfolgend aufgeführt:

1.1.1. Beispiel für Neugründungen

SchwerinCOM Telekommunika  ons GmbH

Die Stadtwerke Schwerin, die zu 100 Prozent der Stadt Schwe-
rin gehören, haben Anfang 2020 mit der SchwerinCOM ein 
 neues Tele kommunika  onsunternehmen als Tochtergesellscha   
gegründet. Die GmbH soll das Glasfasernetz ausbauen und Te-
lekommunika  onsprodukte anbieten. Ob damit die Staatswirt-
scha   wächst, hängt davon ab, ob die SchwerinCOM lediglich das 
Geschä   der bislang zuständigen kommunalen Wemacom GmbH 
ersetzt oder ausbaut. 

1.1.2. Beispiel für Fusionen

Kommunalunternehmen Stadtwerke Hersbruck

In diesem Unternehmen, das zu 100 Prozent der Stadt Hersbruck 
gehört, sind seit 2015 die gewinnträch  gen Stadtwerke Hewa 

5 In den Jahresabschlussstatistiken werden nur kaufmännisch buchende Einheiten be-
rücksichtigt.
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GmbH sowie die defi zitäre Frankenalb Therme Hersbruck GmbH 
& Co. KG zusammengefasst. Der Stadt ermöglicht das eine Ver-
lustverrechnung – sie spart also Steuern. Das Ausmaß der Staats-
wirtscha   ändert das zunächst einmal nicht.

1.1.3. Beispiel für Buchführungswechsel

Bauhof der Stadt Betzdorf, Eigenbetrieb

Im Gegensatz zu den meisten anderen kommunalen Bauhöfen 
verfügt dieser Bauhof inzwischen über ein kaufmännisches Rech-
nungswesen. Deswegen wird er in der Sta  s  k zur Staatswirtscha   
inzwischen berücksich  gt, auch wenn dieser Wechsel allein nicht 
zu einem Aufwuchs der Staatswirtscha   geführt hat. Solche 
Wechsel sind aber durchaus posi  v zu bewerten. Ein kaufmän-
nisches Rechnungswesen macht die Erträge und Aufwendungen 
dieses Bauhofs sichtbar und einen Vergleich mit anderen Dienst-
leistern aus der Privatwirtscha   möglich.

1.1.4. Beispiel für Ausgründungen

Berlin Energie Rekom GmbH

Dieses Unternehmen ist 2016 gegründet worden, um die Berliner 
Senatsverwaltung bei der poli  sch angestrebten Rekommunali-
sierung der Berliner Strom- und Gasnetze zu unterstützen. Als ihr 
Tochterunternehmen ist dann 2018 die Berlin Energie Netz und 
Service GmbH entstanden. 

Die Konzessionsverträge für das Gasnetz waren Ende 2013 und 
jene für das Stromnetz Ende 2014 ausgelaufen. Berlin Energie 
ha  e sich jeweils um eine neue Konzession beworben und von 
der Vergabekammer, in diesem Fall die Berliner Senatsverwaltung 
für Finanzen, auch die Zuschläge erhalten.

Jedoch sind die Altkonzessionäre, in diesem Fall die GASAG AG 
als bisheriger Gasnetzbetreiber sowie die Va  enfall GmbH als 
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bisheriger Stromnetzbetreiber, gegen diese Vergabeentschei-
dungen juris  sch bislang erfolgreich vorgegangen. Die Netze sind 
daher weiterhin in der Hand der Altkonzessionäre. Der Berliner 
Senat will jetzt das Vergabeverfahren Gas teilweise neu starten. 
Bezüglich des Stromnetzes steht nach einem für Va  enfall erfolg-
reichen Eilverfahren die Eröff nung des Hauptsacheverfahrens an. 
Kürzlich hat Va  enfall seine komple  e Stromnetz Berlin GmbH 
dem Land Berlin jedoch zum Kauf angeboten, um nach eigenen 
Angaben weitere Jahre gerichtlicher Auseinandersetzungen zu 
vermeiden.6

Trügerisch ist in jedem Fall der in der öff entlichen Diskussion häu-
fi g anzutreff ende Tenor, bei diesen Neuvergaben gehe es um eine 
Rückgängigmachung vorangegangener Netzpriva  sierungen. Die 
Va  enfall GmbH gehört komple   dem schwedische Staatsunter-
nehmen Va  enfall AB. Die GASAG AG ist fast zur Häl  e ein Unter-
nehmen in öff entlichen Händen.7 Den „Privaten“ würde also durch 
eine Rekommunalisierung das Berliner Stromnetz überhaupt nicht 
und das Gasnetz nur teilweise „entrissen“. Die Netze sind bereits 
jetzt zu einem Großteil in öff entlichen Händen und würden dann 
lediglich in die Hände der Berliner Landesregierung gelangen. 

1.1.5. Beispiel für Abwicklungen

Stadtwerke Aurich Holding GmbH

Dieses Unternehmen wurde 2014 gegründet und gehört zu 
60 Prozent der Stadt Aurich. Zuvor waren bereits 2010 die Stadt-

6 Vgl. Vattenfall GmbH, Pressemitteilung vom 23.10.2020, https://group.vattenfall.com/
de/newsroom/pressemitteilungen/2020/vattenfall-bietet-berlin-komplettueber-
nahme-des-stromnetzes-an, Abruf am 23.10.2020.

7 Die GASAG AG gehört zu jeweils rd. einem Drittel der Vattenfall GmbH, der E.ON Be-
teiligungen GmbH sowie der Engie Beteiligungs GmbH. Die E.ON Beteiligungen GmbH 
gehört komplett der E.ON AG, an der wiederum die RWE AG beteiligt ist, die mit der 
Stadt Dortmund und Essen auch kommunale Anteilseigner hat. Die Engie Beteiligungs 
GmbH wiederum gehört zum Engie Konzern, der zu einem Drittel vom französischen 
Staat kontrolliert wird. 
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werke Aurich GmbH im 100-prozen  gen Eigentum der Stadt ins 
Leben gerufen worden.

Ganz ähnlich wie gerade beschrieben in Berlin plante die Stadt 
Aurich, die örtlichen Gas- und Stromnetze vom Oldenburger 
Energieversorger EWE zu übernehmen. Doch EWE pochte – wie-
derum ähnlich wie im Berliner Fall – vor Gericht auf eine diskri-
minierungsfreie und transparente Konzessionsneuvergabe. Mit 
Erfolg – EWE ist weiterhin Konzessionär. 

Die Stadtwerke konnten somit nicht in den Netzbetrieb einstei-
gen. Der Stadtwerke-Vertrieb selbst war defi zitär. Zuletzt bestan-
den nur rund 4.000 Lieferverträge. Angesichts dessen zog der 
Stadtrat im Sommer 2020 die Reißleine und beschloss die Ab-
wicklung der Stadtwerke.

MINUS 181 GmbH, Parchim

Das Unternehmen wurde Anfang 2017 gegründet und war mehr-
heitlich im kommunalen Eigentum.8 Ziel war es im Wesentlichen, 
Luxus-Mineralwasser in eigens kreierten Glasfl aschen zu produ-
zieren. Eine Abfüllanlage wurde geschaff en. Die GmbH wollte die 
0,681-Liter-Flasche für stolze 11,81 Euro vor allem an Luxushotels, 
Spitzenrestaurants und Autohäuser für Luxuswagen verkaufen, so 
dass inklusive der entsprechenden Margen ein Endverbraucher-
preis im Premiumbereich fällig geworden wäre.

Im Geschä  sbericht 2018 hieß es zur Begründung: „Die Kommu-
ne sieht in diesem Produkt eine sehr gute Möglichkeit, die Stadt 
Parchim einem erlesenen Kundenkreis überregional bekannt zu 
machen und über diesen Weg als a  rak  ver Wirtscha  sstandort 
gesehen zu werden.“

8 Die durchaus komplexen Beteiligungsverhältnisse sind im Anhang A dargestellt.
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Tatsächlich jedoch konnten im Geschä  sjahr 2018 nur wenige 
Hundert Flaschen verkau   werden. Der Wirtscha  splan ha  e 
ganz andere Verkaufszahlen vorgesehen: 34.000 im Jahr 2018 
und sogar 57.000 Flaschen im Jahr 2019. Die GmbH musste des-
halb 2018 einen Jahresverlust von 516.000 Euro verbuchen, nach-
dem bereits im Jahr zuvor Anlaufverluste von 135.000 Euro zu 
verzeichnen gewesen waren. Das ursprüngliche Eigenkapital von 
1 Million Euro schrump  e somit um zwei Dri  el.

Inzwischen haben die Eigentümer die Notbremse gezogen. Im 
Juli 2020 wurde die GmbH aufgelöst. Die Stadtwerke Parchim als 
Mehrheitseigner müssen sich jetzt um die Liquida  on kümmern.

1.2. Wachstum der Unternehmensumsätze

Per Saldo wächst die Zahl der Staatsunternehmen also wie be-
schrieben aus unterschiedlichen Gründen immer weiter. Dass die 
wachsende Zahl aber auch tatsächlich ein Wachstum der Staats-
wirtscha   bedeutet, zeigt ein Blick auf die Entwicklung der Um-
sätze.

2006 betrugen die Umsätze der Unternehmen, an denen Länder 
und Kommunen beteiligt sind, rund 238 Milliarden Euro. 2018 
waren es bereits knapp 423 Milliarden Euro. Das entsprach  einem 
Anteil am Bru  oinlandsprodukt (BIP) von beachtlichen 12,6 Pro-
zent. Damit sind die Umsätze der Landes- und Kommunalun-
ternehmen im Zeitraum 2006/2018 um 78 Prozent ges  egen. 
Im gleichen Zeitraum s  eg das BIP um lediglich 41 Prozent. Die 
Staatswirtscha   ist also in den vergangenen Jahren absolut und 
rela  v zur Gesamtwirtscha   deutlich gewachsen.

Gleichwohl muss betont werden, dass sich der Umfang der 
Staatswirtscha   in den einzelnen Bundesländern durchaus unter-
schiedlich entwickelt. Das gilt sowohl für die Unternehmensan-
zahl als auch für die Unternehmensumsätze (siehe nachfolgende 
Abbildungen).
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Abbildung 1: Anzahl der Staatsunternehmen in Ländern und Kommunen 
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Quelle: Sta  s  sches Bundesamt, Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öff entlichen Fonds, 
Einrichtungen und Unternehmen (FEU), 2018 und 2006, eigene Darstellung.

Abbildung 2: Umsätze der Staatsunternehmen in Ländern und Kommunen
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Einrichtungen und Unternehmen (FEU), 2018 und 2006, eigene Darstellung.
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1.3. Jahresergebnisse

Wich  g ist neben den Umsätzen auch ein Blick auf die eff ek  ven 
Jahresergebnisse. Zwar erzielten die Staatsunternehmen im Be-
obachtungszeitraum per Saldo Gewinne. Das liegt daran, dass sie 
keineswegs nur in strukturell zuschussbedür  igen Branchen wie 
der Gesundheitswirtscha  , der Kinderbetreuung oder dem Per-
sonennahverkehr agieren. Vielmehr fi nden sich viele Staatsunter-
nehmen in Bereichen wie der Energie-, Wasser- und Wohnungs-
wirtscha  , in denen aufgrund stabiler Nachfragen und einer über-
schaubaren We  bewerbsintensität solide Gewinne möglich sind. 
So betrug denn auch der aggregierte Jahresgewinn aller Landes- 
und Kommunalunternehmen gemäß der Jahresabschluss sta  s  k 
2018 immerhin 9,7 Milliarden Euro. Unter Berücksich  gung der 
öff entlichen Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 33,4 Milli-
arden Euro ist die Bilanz der Staatswirtscha   allerdings viel weni-
ger posi  v, als es so mancher Beteiligungsbericht suggeriert.

Der Vergleich der aggregierten eff ek  ven Ergebnisse auf Ebene 
der Bundesländer ergibt das folgende Bild.

Abbildung 3:  Aggregierter Jahresgewinn der Staatsunternehmen in Ländern 
und Kommunen 2018 abzüglich öff entlicher Zuschüsse
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Quelle: Sta  s  sches Bundesamt, Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öff entlichen Fonds, 
Einrichtungen und Unternehmen (FEU), 2018, eigene Darstellung.
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Posi  ve Eff ek  vergebnisse in Ländern und Kommunen sind also 
möglich. Sie stellen jedoch die Ausnahme von der Regel dar. 

Aus Sicht der Steuerzahler muss es das Ziel sein, die Defi zite zu 
minimieren. Als erster Schri   sollten Länder und Kommunen 
nach und nach aus defi zitären und nicht zwingend gebotenen 
Unternehmungen aussteigen und größte Zurückhaltung bei Neu-
unternehmungen üben.

1.4. Branchenspektrum der Staatswirtscha  

Die wirtscha  liche Betä  gung von Ländern und Kommunen er-
streckt sich auf fast alle Bereiche der Volkswirtscha  . Einen Ein-
druck vermi  elt die Übersicht im Anhang B. Sie zeigt anhand der 
einschlägigen Branchenklassifi zierung auf Basis der JAB 2018 die 
Anzahl der Staatsunternehmen in den einzelnen Wirtscha  sbe-
reichen.

Im Mi  elpunkt der öff entlichen Diskussion stehen häufi g die 
klassischen Bereiche der Staatswirtscha  . Dazu gehört die Ener-
gieversorgung, die Wohnungswirtscha  , Krankenhäuser, der Be-
reich Wasser und Abwasser, der ÖPNV sowie die Entsorgungs-
wirtscha  . Diese wenigen Branchen stehen in der Tat für gut die 
Häl  e aller Landes- und Kommunalunternehmen sowohl nach 
Unternehmenszahl als auch nach Umsätzen.

Das bedeutet aber auch, dass fast die Häl  e der Staatswirt-
scha   sich auf Bereiche erstreckt, die weniger im Fokus der 
öff entlichen Diskussion stehen. Konkret sind das mehr als 
60 Wirtscha  sbranchen, in denen öff entliche Unternehmen ak  v 
sind, wie Anhang B zeigt.
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2. Problemfelder der Staatswirtscha  

2.1. Problemfeld Transparenzmängel

Es fällt zunehmend schwer, den Überblick über die wirtscha  -
lichen Betä  gungen von Ländern und Kommunen in der Größen-
ordnung von, je nach Abgrenzung, rund 20.000 unternehmeri-
schen Einheiten zu behalten. Gründe dafür sind die eingangs be-
schriebenen Verschiebungen in der Struktur durch Auslagerun-
gen, Neugründungen etc., aber auch sta  s  sche Abgrenzungen 
aufgrund der teilweise weit verzweigten Beteiligungsverhältnisse. 

2.1.1. Hemmnis für kri  sche Recherchen

Ein Grund für die mangelha  e Transparenz sind aber auch recht-
liche Datenschutzregelungen. Die Sta  s  schen Ämter erheben 
regelmäßig Daten bei den berichtspfl ich  gen öff entlichen Unter-
nehmen. Daraus entstehen dann die eingangs erwähnten Jahres-
abschlusssta  s  ken und die Listen der Extrahaushalte und sons-
 gen FEU. In den Jahresabschlusssta  s  ken sind die einzelnen 

Unternehmen zudem nach den bereits erwähnten Wirtscha  s-
branchen klassifi ziert. 

Da es gemäß den Jahresabschlusssta  s  ken eine große Zahl von 
Staatsunternehmen gibt, die Branchen zugeordnet sind, in denen 
eine Betä  gung nicht zwingend erscheint9, wäre diese Zuordnung 
eine hilfreiche Unterstützung von Recherchen zum Thema Staats-
wirtscha  .

Das Finanz- und Personalsta  s  kgesetz erlaubt es den Ämtern 
jedoch nicht, die Branche eines einzelnen Unternehmens öff ent-

9 Siehe Anhang B: Recherchewürdige Branchen fallen dabei sofort ins Auge. Nahelie-
gende Beispiele sind u. a.: Werbung und Marktforschung, Wach- und Sicherheits-
dienste sowie Detekteien, Getränkeherstellung, Handel mit Kraftfahrzeugen; Instand-
haltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Reisebüros, Gastronomie, Beherbergun-
gen, Industrie und Handwerk.
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lich zu machen. M. a. W.: Die Sta  s  kämter veröff entlichen zwar 
Namenslisten der Unternehmen, dürfen jedoch nicht die ihnen 
zusätzlich vorliegenden Informa  onen zur jeweiligen Branche be-
nennen. Die Branchenzuordnung unterliegt also an dieser Stelle 
dem Datenschutz. 

Tatsächlich geschützt sind diese Daten dennoch nicht. Denn the-
ore  sch kann ein Interessent über die Unternehmensnamen die 
öff entlichen Eigentümer zunächst iden  fi zieren und sodann zum 
Unternehmensgegenstand befragen. Angesichts von rund 20.000 
Unternehmen ist dieser Rechercheaufwand jedoch prak  sch 
nicht zu leisten. Deshalb hat sich das DSi für das vorliegende Pa-
pier auf S  chproben aus den amtlichen Namenslisten beschrän-
ken müssen.

2.1.2. Umgehung der Schuldenbremse

In Bezug auf die grundgesetzliche Schuldenbremse ist es zwar so, 
dass die komple  e kommunale Schuldensitua  on nicht relevant 
ist. Für die Länderebene gilt seit Anfang 2020 jedoch die grund-
sätzliche Verpfl ichtung, ohne eine Ne  okreditaufnahme auszu-
kommen. Daher ist es poli  sch verlockend, juris  sche Schlupf-
löcher zur Umgehung der Schuldenbremse zu suchen und zu nut-
zen. Aus Steuerzahlersicht gilt es, dies zu verhindern.

Die bisherigen Länderregelungen sind sehr unterschiedlich. Teil-
weise ist es theore  sch immer noch möglich, das prinzipielle 
Länder-Neuverschuldungsverbot zu umgehen, indem rechtlich 
unselbständige Länderunternehmen zusätzliche Kredite aufneh-
men. Dieses Thema rückt zwar durch die momentane Aussetzung 
der Schuldenbremse infolge der Covid-19-Krise in den Hinter-
grund, bedarf aber im Anschluss daran einer genauen Beobach-
tung.
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2.2. Problemfeld Effi  zienzmängel

2.2.1. Theore  sche Betrachtungen

Wirtscha  liche Betä  gung ist primär dazu da, Konsumentenwün-
sche bestmöglich zu erfüllen. Wirtscha  stheorie und -empirie 
zeigen, dass we  bewerbliche Systeme diesbezüglich am besten 
funk  onieren. Die Aussicht auf unternehmerischen Gewinn durch 
kundenorien  erte Produkte sowie die Furcht vor unternehmeri-
schen Verlusten durch bessere Produkte der Mitbewerber ist die 
entscheidende Triebfeder einer marktwirtscha  lichen Ordnung.

Staatsunternehmen, die keinem oder wenig We  bewerb ausge-
setzt sind und die mit zwangsweise ha  enden Steuerzahlern im 
Rücken betriebliche Defi zite und Arbeitsplatzverluste viel weniger 
fürchten müssen als Privatunternehmen, haben daher geringere 
Anreize, effi  zient und innova  v zu sein. Ihre Eigentümer – letzt-
lich üblicherweise Millionen von Steuerzahlern – haben prak  sch 
keine unmi  elbaren Einfl uss- und Kontrollrechte. 

Diese „diff use“ Eigentümerscha   und Kontrollsitua  on steht im 
starken Kontrast zu den Unternehmen der Privatwirtscha  . Dort 
sind die Eigentümer entweder selbst opera  v tä  g (Einzelunter-
nehmen) oder viel weniger zahlreich (Personengesellscha  en und 
kleine Kapitalgesellscha  en) oder zwar zahlreich, aber dank eines 
ins  tu  onellen Rahmens zur Unternehmenskontrolle fähig (Ak  -
engesellscha  en mit Aufsichtsräten und Hauptversammlungen).

Poli  ker wiederum unterliegen ihrem eigenen Interessenskalkül, 
das vereinfacht lautet: Zusätzliche staatswirtscha  liche Ak  vitä-
ten sind für die Wähler sicht- und spürbar sowie insbesondere für 
einzelne Interessensgruppen nützlich. Die o  mals wegen fehlen-
der Effi  zienz hohen Kosten dieser staatswirtscha  lichen Ak  vitä-
ten sind hingegen „diff us“ und kaum sicht- und spürbar.

Die Wirtscha  swissenscha  en haben diese Zusammenhänge ins-
besondere in der „Public choice“-, der „Property rights“- und der 



18

„Prinzipal-Agent“-Theorie formalisiert. Es lässt sich aber nicht nur 
theore  sch, sondern auch empirisch belegen, dass Staatsunter-
nehmen tendenziell weniger effi  zient sind als Unternehmen der 
Privatwirtscha  .

2.2.2. Empirische Betrachtungen

Globalstudien zur Effi  zienz öff entlicher und privater Unternehmen

Es exis  ert eine Vielzahl von empirischen Studien, in denen auf 
unterschiedliche Weise öff entliche und private Unternehmen 
miteinander verglichen werden. Mühlenkamp (2015) bietet ei-
nen Überblick zu den Kernergebnissen von Metastudien, die im 
Zeitraum der Jahre 1982 bis 2010 erschienen sind. Diese 14 Me-
tastudien fassen die Ergebnisse von Einzelstudien zur Effi  zienz öf-
fentlicher und privater Unternehmen weltweit zusammen. Unter 
diesen Einzelstudien fi nden sich zwar durchaus auch Studien, die 
eine höhere Effi  zienz öff entlicher Unternehmen bzw. keine Effi  -
zienzunterschiede feststellten. Studien, die eine höhere Effi  zienz 
privater Unternehmen konsta  eren, überwiegen jedoch. Ein-
zelstudien, die eine höhere Effi  zienz öff entlicher Unternehmen 
feststellten, waren letztlich bei keiner der 14 Metastudien in der 
Mehrheit.10

Die jüngste, dem DSi diesbezüglich bekannte Studie11 stammt aus 
dem Jahr 2019. Darin vergleicht das Asian Development Bank In-
s  tute12 die Effi  zienz von rund 25.000 öff entlichen und privaten 
Unternehmen weltweit. 

Als Effi  zienzkriterien werden die Gesamtkapitalrendite (als Verhältnis 
von Gewinn vor Steuern zur Summe von Fremd- und Eigenkapital) so-
wie der Verschuldungsgrad untersucht. Mit sta  s  schen und ökono-

10 Vgl. Mühlenkamp (2015).
11 Vgl. Phi et. al. (2019).
12 Dieses Forschungsinstitut mit Sitz in Tokio ist ein von der japanischen Regierung finan-

zierter Think-Tank.
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metrischen Methoden wird sodann geprü  , ob der Eigentümerstatus 
– also privat oder öff entlich – einen signifi kanten Einfl uss auf die zu 
erklärenden Variablen – also Gesamtkapitalrendite und Verschul-
dungsgrad – hat. Mit Kontrollvariablen wird zugleich der Einfl uss 
anderer möglicher Erklärvariablen „herausgerechnet“. Zu diesen 
Kontrollvariablen gehören in der Studie insbesondere das Alter, die 
Größe, die Beschä  igtenzahl und die Umsätze der Firmen.

Die Ergebnisse sind eindeu  g. Danach hat ein privater Eigentü-
merstatus einen sta  s  sch signifi kant posi  ven Eff ekt auf die Ge-
samtkapitalrendite des Unternehmens. Gleichzei  g bedeutet ein 
öff entlicher Eigentümerstatus sta  s  sch signifi kant eine höhere 
Abhängigkeit von externem Kapital durch Kredite und Zuschüsse.13

Branchenstudie Entsorgungswirtscha   in Deutschland

Empirische Studien, die sich ausschließlich mit der Situa  on in 
Deutschland befassen, sind rar. Eine rela  v junge Studie, die die 
Lage in der Abfallwirtscha   untersucht, stammt aus dem Jahr 
2018. Diese Studie der Universität Düsseldorf hat Daten von 
70 städ  schen Entsorgungsfi rmen über den Zeitraum von 2000 
bis 2012 untersucht.14 Darin wurde der sta  s  sche Zusammen-

13 „Using financial performance measures and by employing various empirical methods, 
we find significant evidence that SOEs [öffentliche Unternehmen, M. W.] are outper-
formed by their POEs [private Unternehmen, M. W.] counterparts. The findings are 
consistent over both simple univariate comparisons and multivariate regressions. 
Government firms appear to be less profitable than POEs, which is in line with the ear-
lier literature. However, just assessing profitability and only considering this aspect of 
a firm will mislead policymakers as many SOEs are established to provide public goods 
and services and not necessarily to have profit maximization behavior. Therefore, in 
this study, in addition to profitability, we considered solvency as the second indicator 
of performance. The results show that SOEs are also more dependent on debt and 
financial support from outside sources rather than equity. Hence, we provide support 
for the view that public firms are less efficient than private firms, at least in terms of 
profitability. The cross-sectional comparisons also show that government firms tend 
to be more labor intensive and have a higher labor cost than non-government ones. 
Thus, our test results tend to confirm findings from a number of prior studies (i.e. 
Boardman and Vining [1989]; Vining and Boardman [1992]; Megginson et al. [1994]; 
DeWenter and Malatesta [2001]; Truong et al. [2006]).“, siehe Phi et. al., S. 16.

14 Vgl. Friese/Heimeshoff/Klein (2018).
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hang zwischen den Firmengewinnen einerseits und anderseits 
den Kosten für Mitarbeiter und Kapital (Maschinen, Gebäude, 
Energie etc.) in Abhängigkeit der Eigentümerscha   und der un-
ternehmerischen Organisa  onsstruktur berechnet. 

Die Ergebnisse waren eindeu  g und deckten sich mit Studien zur 
Situa  on in anderen Staaten. Private Entsorgungsunternehmen 
waren über die gesamte S  chprobe hinweg am produk  vsten. 
Das bestä  gt die klassische Theorie, wonach Private mehr Anreize 
haben, Unternehmensabläufe zu op  mieren als kommunale Ma-
nager. Letztere profi  eren üblicherweise weniger von Kostenop  -
mierungen. Gleichzei  g ist ihr Arbeitsplatz bei Fehlentwicklungen 
weniger gefährdet.

Am schlechtesten schlossen ausgerechnet die Unternehmen in 
öff entlich-privater Partnerscha   ab, von denen erho    wurde, pri-
vate Effi  zienz geschickt mit öff entlichen Belangen zu verknüpfen. 
Off enbar ist es für dor  ge Manager besonders schwer, in diesem 
Spannungsfeld effi  ziente Unternehmensabläufe zu organisieren.

Rein öff entliche Unternehmen schni  en in der Studie generell 
schlechter als private und meist besser als Unternehmen in öf-
fentlich-privater Partnerscha   ab. Doch auch innerhalb dieser 
Gruppe gab es Unterschiede. Kommunale GmbHs bzw. Eigenbe-
triebe zeigten sich produk  ver als Anstalten bzw. Körperscha  en 
öff entlichen Rechts. 

2.3. Problemfeld Kostenexplosionen

Das Problem extremer Kostensteigerungen bei Wirtscha  spro-
jekten der öff entlichen Hand ist hinlänglich bekannt. Klassische 
Beispiele aus dem unmi  elbaren Bereich öff entlicher Unterneh-
men sind der Neubau des Flughafens Berlin-Brandenburg oder 
die Elbphilharmonie in Hamburg. Die Schwarzbücher der öff entli-
chen Verschwendung des Bundes der Steuerzahler enthalten re-
gelmäßig Beispielfälle für Kostenexplosionen. Das Schwerpunkt-
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Kapitel des Schwarzbuches 2018/2019 widmete sich dem sogar 
ausführlich. Noch ausführlicher wird die Problema  k in der DSi 
Schri   7 beleuchtet.15 

2.4. Problemfeld Verlustrisiken

Die Ertragssitua  on ist wie bereits erwähnt je nach Branche und 
Bundesland sehr heterogen. In Branchen, in denen die Nachfra-
ge rela  v stabil bzw. die We  bewerbsintensität rela  v gering ist, 
sind Gewinne vergleichsweise einfach zu erzielen. Beispiele hier-
für sind die Wohnungswirtscha  , die Energiebranche, die Was-
ser- oder die Abfallwirtscha  .

Doch Gewinne in derar  gen Branchen sind allein noch kein Be-
weis, dass die dor  gen Staats unternehmen effi  zienter wirtschaf-
ten, als es Privatunternehmen vermocht hä  en.

2.4.1. Stadtwerke

Gerade die Energiebranche ist ein Beispiel dafür, wie über lange 
Zeit profi table Geschä  smodelle durch veränderte Rahmenbe-
dingungen ins Wanken geraten können. Stadtwerke, die Strom 
mit Kohle- oder Gaskra  werken produzieren, konnten jahrzehn-
telang rela  v sichere Gewinne erzielen. Doch damit ist es inzwi-
schen vielfach vorbei, seitdem die Stromproduk  on aus Wind-
rädern oder Solaranlagen subven  oniert wird, die Großhandels-
preise dadurch sinken und sich viele Kohle- oder Gaskra  werke 
deshalb nicht mehr rechnen. Die Stadtwerke Gera, um ein Ex-
trembeispiel zu nennen, mussten daher im Jahr 2014 sogar Insol-
venz anmelden. 

15 Vgl. DSi (2018).
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STEAG

Diese energiepoli  schen Entwicklungen haben jedoch sechs 
nordrhein-wes  älische Kommunen nicht davon abgehalten, in 
den Jahren 2010 und 2014 in zwei Schri  en dem Chemiekonzern 
Evonik den Energiekonzern STEAG abzukaufen. 

Die STEAG ist nicht irgendein Energieunternehmen. Mit über zwei 
Milliarden Euro Jahresumsatz und weltweit über sieben Gigawa   
installierter Kra  werksleistung gehört die STEAG zu den großen 
Energieversorgern. 

Um den Kauf zu stemmen, gründeten die Stadtwerke Duisburg, 
Dortmund, Essen, Bochum, Dinslaken und Oberhausen ein kom-
munales Stadtwerke-Konsor  um, die Kommunale Beteiligungs-
gesellscha   mbH & Co. KG (KSBG). Die KSBG kau  e die STEAG 
zum Gesamtpreis von rund 1,2 Milliarden Euro. 2010 erwarb sie 
zunächst 51 Prozent der STEAG für 649 Millionen Euro und 2014 
dann die übrigen 49 Prozent für rund 570 Millionen Euro. Finan-
ziert wurde die STEAG-Übernahme mit Kommanditeinlagen der 
sechs Stadtwerke in die KSBG in Höhe von rund 375 Millionen 
Euro und im Übrigen mit Krediten, die die KSBG selbst aufnehmen 
musste. 

Damit die Übernahme auch rechtlich zulässig wurde, änderte der 
Landtag von Nordrhein-Wes  alen sogar die Gemeindeordnung 
des Landes. Mit einem „Gesetz zur Revitalisierung des Gemeinde-
wirtscha  srechts“ wurde Ende 2010 unter anderem ein neuer Pa-
ragraph 107a eingefügt. Dieser gesta  et explizit ein energiewirt-
scha  liches Engagement. Absatz 1 lautet seither: „Die wirtscha  -
liche Betä  gung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärme-
versorgung dient einem öff entlichen Zweck und ist zulässig, wenn 
sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu 
der Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.“ In Absatz 4 wurde 
zudem klargestellt: „Die Aufnahme einer energiewirtscha  lichen 
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Betä  gung auf ausländischen Märkten ist zulässig, wenn die Vo-
raussetzung des Absatzes 1 vorliegt.“

Zunächst sah es nach dem behaupteten sicheren Geschä   für 
die Stadtwerke und ihre Kommunen aus. Die STEAG erwirtschaf-
tete Gewinne, die Ausschü  ungen der KSBG an die Stadtwerke 
ermöglichten. Doch recht schnell wurde klar, dass das die STEAG 
überfordern würde. Die Stadtwerke Duisburg brachten das in ih-
rem Jahresabschluss 2017 folgendermaßen auf den Punkt:

„Die Werthal  gkeit der Beteiligung an der KSBG ist direkt ab-
hängig von den mi  el- und langfris  gen Ertragsaussichten der 
STEAG. Der STEAG-Konzern hat seit 2011 tendenziell rückläufi ge 
Ergebnisse zu verzeichnen, die von STEAG auf die schwierigen 
Marktbedingungen der sich im Umbruch befi ndenden Energie-
wirtscha   zurückgeführt wird. Die nachhal  ge Wirkung der von 
STEAG eingeleiteten Projekte zur Verbesserung der Prozesse, die 
die Wirtscha  lichkeit des Unternehmens stärken sollen und den 
Kra  werken eine Perspek  ve geben sollen, bleibt ebenso abzu-
warten wie der Eintri   von kün  igen Markterholungseff ekten 
und die Umsetzbarkeit kün  iger Wachstumsinves   onen. Auf 
Basis der aktuellen Marktgegebenheiten und der Annahmen zu 
den Ertragsaussichten der STEAG ist von einer voraussichtlich 
dauerha  en Wertminderung der Anteile an der KSBG auszuge-
hen, sodass eine außerplanmäßige Abschreibung des bisherigen 
Buchwerts vorgenommen werden musste.“

Mit dieser Einschätzung stehen die Stadtwerke Duisburg nicht al-
lein. Alle sechs haben den Wert ihrer Beteiligungen an der STEAG 
inzwischen deutlich nach unten korrigiert. Die Stadtwerke Dinsla-
ken haben ihren Kommanditanteil von 23,1 Millionen Euro inzwi-
schen sogar komple   abgeschrieben. Insgesamt betrug die Wert-
berich  gung aller Stadtwerke auf ihre KSBG-Kommanditeinlagen 
Ende 2019 rund 60 Prozent! 
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Die Stadtwerke verzichten zudem für die kommenden Jahre auf 
Gewinnausschü  ungen. Im Übrigen ist nach Recherchen des DSi 
davon auszugehen, dass die Stadtwerke ihre Kommanditanteile 
zum Großteil mit Krediten fi nanziert haben. Damit sind die Kom-
manditanteile nicht nur kaum noch etwas wert, sondern bedeu-
ten auch noch Zinskosten für die Stadtwerke und damit für die 
Kommunen und ihre Bürger. Nach DSi-Schätzungen dür  en diese 
Zinskosten derzeit insgesamt 2,5 Millionen Euro pro Jahr betra-
gen, wenn man eine ausstehende Kreditsumme von 250 Milli-
onen Euro und einen durchschni  lichen Zinssatz von 1 Prozent 
unterstellt. Zudem mussten die Stadtwerke ihrer KSBG im vergan-
genen Jahr einen 100-Millionen-Kredit gewähren, damit die KSBG 
fällige Kredite aus dem STEAG-Kauf  lgen konnte. 

Angesichts all dessen überrascht es nicht, dass außer Dortmund 
inzwischen off enbar alle anderen fünf Stadtwerke über einen 
Verkauf ihrer STEAG-Beteiligung nachdenken. Doch akzeptable 
Kaufangebote zu bekommen, dür  e schwerer denn je werden, 
seitdem der Steinkohleauss  eg poli  sch beschlossen wurde und 
auch die STEAG-Klage gegen diesen Einschni   in ihr Kerngeschä   
im August 2020 vor dem Bundesverfassungsgericht scheiterte. 

Damit hat sich die STEAG-Krise noch einmal verschär  , vor der 
schon frühzei  g gerade auch der Bund der Steuerzahler Nord-
rhein-Wes  alen e. V. ausdrücklich und wiederholt gewarnt hat-
te.16 Die Kommunal poli  k ist mit der STEAG ohne Not massive Ri-
siken eingegangen, die sie letztlich nicht beherrschen konnte. Das 
STEAG-Engagement hat die betroff enen Kommunen nicht reicher, 
sondern ärmer gemacht!

16 Vgl. beispielsweise die Stellungnahme des Bundes der Steuerzahler Nordrhein-West-
falen zur Anhörung im Ausschuss für Kommunalpolitik des Landtages Nordrhein-
Westfalen am 19.09.2014; www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/
Dokument/MMST16-2078.pdf.
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Abbildung 4:  Zwischenbilanz der STEAG-Übernahme für die kommunalen 
Eigentümer

Stand: Ende 
2019

KSBG-
Kommandit-

einlagen

Bisherige 
Abschreibun-

gen

Bisherige 
Abschreibun-

gen

Bisherige 
Ausschüt-

tungen 

 in Mio. Euro in Mio. Euro in % in Mio. Euro

Dortmunder 
Stadtwerke AG, 

DSW21
133,7 27,5 21 55,7

Stadtwerke 
Duisburg AG

70,5 64,8 92 28,9

Stadtwerke 
Bochum GmbH

67,6 57,6 85 27,9

Stadtwerke 
Essen AG

56,3 41,1 73 22,8

Energiever-
sorgung Ober-

hausen AG, evo
23,1 12,3 53 9,3

Stadtwerke 
Dinslaken 

GmbH
23,1 23,1 100 9,1

Summen 374,3 226,4 60 153,7

Quelle: DSi-Recherchen, Jahresabschlüsse, Pressestellen der Stadtwerke.

Der Kauf der STEAG GmbH ist damit ein Paradebeispiel fragwür-
diger Staatswirtscha  . 

Weitere Beispiele für Staatsunternehmen, bei denen regelmäßig 
Defi zite bzw. in Krisen sogar Milliardenverluste entstehen, sind 
Regionalfl ughäfen bzw. die Landesbanken. 

2.4.2.  Regionalfl ughäfen

a) Millionenverluste schon vor der Covid-19-Krise

Die meisten deutschen Regionalfl ughäfen sind in öff entlicher 
Hand und ein großes Verlustgeschä   für die Steuerzahler. Von An-
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fang an waren die Defi zite dieser Flughäfen insgesamt hoch. Die 
Geschä  saussichten vieler Standorte sind tendenziell schlecht. 

Meistens handelt es sich bei den Regionalfl ughäfen um ehemali-
ge Militärfl ughäfen oder um gemischte Standorte, die inzwischen 
für Linien- und Charterfl üge ausgebaut wurden. Regionale Im-
pulse für die Wirtscha   zu setzen, war die übliche Hoff nung der 
Poli  k. Zweifellos sind durch diese Regionalfl ughäfen neue Ar-
beitsplätze entstanden. Doch zu welchem Preis und mit welcher 
langfris  gen Perspek  ve?

Die jüngsten verfügbaren Bilanzen (2018) der analysierten Flug-
häfen zeigen ein ernüchterndes Ergebnis. Im Geschä  sjahr 2018 
haben fast alle Standorte ein nega  ves Jahresergebnis realisiert. 
Doch die bilanzierten Jahresergebnisse zeigen nur einen Teil der 
Gesamtsitua  on. 

Zusätzlich ist zu berücksich  gen, dass die Anteilseigner ihre Flug-
häfen auch mit Zuschüssen insbesondere für Inves   on sowie 
für Betriebs- und Sicherheitskosten unterstützen. Beispiel Erfurt: 
Dieser Flughafen wies 2018 als einer der wenigen Standorte mit 
0,7 Millionen Euro ein posi  ves Jahresergebnis aus. Berücksich-
 gt man jedoch die 4,7 Millionen Euro verbuchter Zuschüsse der 

thüringischen Steuerzahler, betrug die Erfurter Bilanz für die An-
teilseigner nicht plus 0,7 Millionen Euro, sondern minus 4,0 Mil-
lionen Euro. 

Über alle 21 Flughäfen gerechnet betrug im Jahre 2018 die Ge-
samtlast für die öff entlichen Anteilseigner und damit für die 
Steuer zahler 100,3 Millionen Euro. Ein kleines posi  ves Jahres-
ergebnis scha   en 2018 lediglich die Flughäfen Memmingen in 
Bayern und Weeze in Nordrhein-Wes  alen, bei denen die öff ent-
liche Hand nur Minderbeteiligungen hält. Durchschni  lich hat je-
der der 21 Regionalfl ughäfen die Steuerzahler im Jahr 2018 rund 
5 Millionen Euro gekostet.
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Abbildung 5:  Jahresergebnisse der Flughäfen 2018 abzüglich öff entlicher 
Zuschüsse in Mio. Euro

Quelle: Jahresabschlüsse und eigene Berechnungen, in Klammern: frühere Regionalfl ughäfen.
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b) Ursachen der Millionenverluste

Hauptursache für die Defi zite ist die en  äuschende Passagier-
entwicklung der vergangenen Jahre. Während die fünf größten 
Flughäfen Deutschlands (Frankfurt, München, Düsseldorf, Berlin-
T egel und Hamburg) im Zeitraum 2010 bis 2019 Passagierzu-
wächse von 38 Prozent verzeichneten, sank die Passagierzahl der 
12 größten Regionalfl ughäfen im gleichen Zeitraum um 20 Pro-
zent. Die daraus resul  erenden Einnahmeprobleme bei gleichzei-
 g hohen Fixkosten des Flughafenbetriebs verursachen zwangs-

läufi g Finanzdefi zite.

Wie lange die Lu  fahrtbranche brauchen wird, sich nun zusätzlich 
von der Covid-19-Krise zu erholen, ist nicht absehbar. Jedoch war 
auch vor der Krise nicht erkennbar, dass sich der nega  ve Pas-
sagiertrend an den Regionalfl ughäfen ändert. Durch Insolvenzen 
der vergangenen Jahre (Air Berlin, Germania u. a.) konsolidiert 
sich der Markt der Fluggesellscha  en. Low-Cost-Airlines orien  e-
ren sich verstärkt in Richtung Großfl ughäfen. Die Lu  verkehrsteu-
er wurde Anfang 2020 sogar erhöht, was Fliegen teuer und somit 
una  rak  ver macht. 

c) Fazit

Angesichts dieser Umstände ist eine Konsolidierung der Regional-
fl ughäfen unvermeidlich – besonders dort, wo sich Regionalfl ug-
häfen in rela  v großer Nähe zu anderen Regional- oder Großfl ug-
häfen befi nden. Es ist höchste Zeit für einige Regionalfl ughäfen 
und ihre öff entlichen Eigentümer, durchgreifende Reformen in 
Angriff  zu nehmen.

2.4.3. Landesbanken

a) Milliardenverluste nicht nur in der Finanzkrise

Landesbanken sind ein Paradebeispiel dafür, wie teuer Staats-
wirtscha   für die Steuerzahler werden kann. Die Finanzkrise von 
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2008 brachte das in drama  scher Weise ans Licht. Nach derzei-
 gem Stand haben hier die Landesbanken knapp 34 Milliarden 

Euro Kosten verursacht.17 

Doch das war kein historischer Einzelfall. Auch schon vor der Fi-
nanzkrise gab es immer wieder Fehlschläge. Besonders drama-
 sch war das im Falle der Landesbank Berlin, die insbesondere 

mit Immobiliendeals in Berlin und den neuen Bundesländern den 
Steuerzahlern der 1990er Jahre Milliardenlasten verursachte. 

Zur gleichen Zeit verspekulierte sich die WestLB auf dem russi-
schen Anleihemarkt (1998) und mit dem bri  schen Fernsehver-
leiher Boxclever (2003), was Milliarden kostete. Parallel dazu ver-
lor die Bayern LB Unsummen im Zuge der Asien-Krise (1997) und 
der Kirch-Pleite (2002).

In den letzten Jahren wiederum wurden nicht Immobilien- son-
dern Schiff skredite zum Problem insbesondere der Nord LB und 
der HSH Nordbank. Beide Landesbanken waren tradi  onell stark 
in der Schiff sfi nanzierung engagiert.

Für die Nord LB, die die Finanzkrise 2008 noch vergleichsweise 
glimpfl ich überstand, wurde im Jahre 2012 ein Re  ungspaket in 
Höhe von 3,3 Milliarden Euro geschnürt, das die EU-Kommission18 

dann auch genehmigte. Ende 2019 wurde eine zweite Stützungs-
ak  on – im Wesentlichen in Form einer Eigenkapitalspritze von 
3,6 Milliarden Euro – beschlossen.19 

Die HSH Nordbank, die schon von der Finanzkrise 2008 und zu-
sätzlich auch von der Schiff skrise massiv betroff en war, wurde 
deshalb im Jahr 2018 priva  siert. 

17 SachsenLB: rund 1,9 Mrd. Euro, LBBW: rund 3,2 Mrd. Euro, WestLB: rund 8,3 Mrd. 
Euro, BayernLB: rund 9,7 Mrd. Euro, HSH Nordbank: rund 10,7 Mrd. Euro, vgl. www.
gruene-bundestag.de/themen/finanzkrise/kosten-der-bankenrettung-mindestens-
68-milliarden-euro, Abruf am 28.01.2020.

18 Vgl. https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/249193/249193_1590522_109_2.pdf, 
Abruf am 28.01.2020.

19 Siehe Niedersächsisches Finanzministerium (2020).
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b) Ursachen der Milliardenverluste 

Drei der wesentlichen Gründe für die drama  sch schlechte Bilanz 
der Landesbanken sind letztlich poli  scher Natur: Die poli  sch 
Verantwortlichen haben allzu o   die Landesbanken für ihre poli-
 schen Zwecke genutzt, sie schlecht beaufsich  gt und gleichzei  g 

privilegiert.

Gegenüber dem privaten Bankensektor besaßen die Landesban-
ken jahrzehntelang einen großen We  bewerbsvorteil. Sie ha  en 
die Bundesländer als Eigentümer und insofern die ha  enden 
Steuer zahler im Rücken. Damit konnten die Landesbanken Kre-
dite zu güns  geren Kondi  onen als der Privatsektor aufnehmen, 
um das Geld dann weiter zu verleihen. Dieser Vorteil schwand 
erst, als auf Druck der EU-Kommission die sogenannte Gewähr-
trägerha  ung im Jahr 2005 wegfi el.

Landesbanken, die immer auch poli  sche Banken waren, sollten 
natürlich für ihre Eigentümer auch Rendite erzielen. Der Wegfall 
der Refi nanzierungsvorteile bis 2005 war ein wich  ger Grund, 
dass die Landesbanken neue, komplexere und risikoreichere Ge-
schä  sfelder iden  fi zieren mussten. Die Landesbanken engagier-
ten sich deshalb massiv in der interna  onalen Immobilienfi nan-
zierung und im Handel mit verbrie  en Forderungen. Sie wurden 
damit indirekt Gläubiger von Personen mit o   zweifelha  er Kre-
ditwürdigkeit, darunter insbesondere US-Immobilienkäufer, aber 
auch Kreditkartennutzer und Studiendarlehensnehmer. Als dann 
die Finanzkrise 2008 ausbrach, waren die Landesbanken überpro-
por  onal stark betroff en.

Die SachsenLB beispielweise war über eine irische Zweckgesell-
scha   so stark im US-amerikanischen Immobilienmarkt engagiert, 
dass sie den mit der Krise einsetzenden Wegfall kurzfris  ger Kre-
dite am interna  onalen Finanzmarkt nicht verkra  ete. Die öff ent-
lichen Banken und hier vor allem die LBBW stellten schließlich zur 
Überbrückung die fehlenden Kreditlinien bereit. Kurze Zeit später 
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übernahm dann die LBBW die SachsenLB komple  . Die Verluste 
der SachsenLB, die vom Land Sachsen und damit von den Steu-
erzahlern getragen wurden, betrugen ca. 1,9 Milliarden Euro. 
Die LBBW benö  gte im Zuge der Finanzkrise ca. 3,2 Milliarden 
Euro an Eigenkapitalerhöhungen. Bei der BayernLB beliefen sich 
die beanspruchten Garan  en und Kapitalerhöhungen auf ca. 9,7 
Milliarden Euro, während für die WestLB ca. 8,3 Milliarden Euro 
fällig wurden.20

Vor und nach der Finanzkrise waren die Landesbanken auch stets 
Kandidaten für die Unterstützung poli  sch gewünschter Projek-
te. Das betraf sowohl die SPD mit ihrer Nähe zur WestLB („»Der 
Friedel wird das schon machen« war ein gefl ügeltes Wort der 
SPD-Landesregierung.“21) als auch die Union mit ihrer Nähe zur 
BayernLB („Kirch“-Pleite) oder zur Landesbank Berlin (Krise der 
„Bankgesellscha   Berlin“).

Auch das starke Engagement der NORD/LB und der HSH Nordbank 
in der Finanzierung von Schiff en kann mit Blick auf die heimische 
Schiff sindustrie insofern nicht überraschen. Hier haben sich in 
den vergangenen Jahren große Überkapazitäten entwickelt, was 
die Frachtraten gesenkt und damit viele Schiff sfi nanzierungen 
unrentabel gemacht hat. Das niedersächsische Finanzministe-
rium als einer der Geldgeber hat aus diesem Anlass inzwischen 
auch für das Land Niedersachsen als Eigentümer der NORD/LB 
festgelegt: „Insbesondere der Bereich der Schiff sfi nanzierungen 
soll nicht weiterverfolgt werden.“22

c) Fazit

Die Rufe nach Reformen der Landesbanken und nach einer Kon-
zentra  on auf Kernaufgaben gab es in den vergangenen Jahr-

20 Vgl. www.gruene-bundestag.de/themen/finanzkrise/kosten-der-bankenrettung-min-
destens-68-milliarden-euro, Abruf am 28.01.2020.

21 Vgl. Seikel, D. (2013), S. 118. Bezugnahme auf Friedel Neuber, Vorstandschef der 
WestLB von 1981 bis 2001.

22 Siehe Niedersächsisches Finanzministerium (2020). 
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zehnten immer wieder. Doch erst die massiven Verluste der ver-
gangenen Jahre haben schmerzvoll zu dem notwendigen Konso-
lidierungsprozess geführt. Ende 2000 gab es 11 Landes banken 
mit einer Bilanzsumme von rund 1.220 Milliarden Euro, was sei-
nerzeit einem Anteil von 20 Prozent der Bilanzsumme aller deut-
schen Banken entsprach. Inzwischen exis  eren nur noch 5 Lan-
desbanken. Ihre Bilanzsumme betrug Mi  e 2020 rund 880 Milli-
arden Euro und damit nur noch 9,6 Prozent der Bilanzsumme aller 
deutschen Banken.23

Poli  sche Überlegungen für weitere Konsolidierungen und Fu-
sionen in der Landesbankenlandscha   exis  eren und sind sehr 
zu unterstützen. Gleichzei  g ist eine Verbesserung der Aufsicht 
dringend geboten.

2.5. Problemfeld Aufsichtsräte

Aufsichtsratsposten in Unternehmen zu besetzen, ist ein wich-
 ges und o   auch schwieriges Unterfangen. Benö  gt werden 

fachlich kompetente Persönlichkeiten, die auch ein ausreichen-
des Zeitbudget für diese Posi  on haben. Mit Lei  äden versuchen 
einige Kommunen und Länder zudem, Hilfestellungen für die Auf-
sichtsratstä  gkeit zu geben.

Je größer das Staatsunternehmen, desto mehr steht für die Steu-
erzahler auf dem Spiel und desto wich  ger sind kompetente 
Kontrolleure der Geschä  sführer und Vorstände. Die Baukosten-
überschreitungen und Verzögerungen beim Neubau des Flug-

23 Eigene Berechnung auf Basis von Bundesbank-Statistiken, vgl. www.bundesbank.de/
dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitreihen-datenbank/723444/
723444?treeAnchor=BANKEN&statisticType=BBK_ITS, Abruf am 15.10.2020.
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hafens Berlin-Brandenburg24 oder die immensen Verluste der 
Staatsbanken in der Finanzkrise von 2008 sind prominente Bei-
spiele für Fehlentwicklungen, für die die Aufsichtsräte eine Mit-
verantwortung tragen.

Abbildung 6: Aufsichtsratskompetenzen in privaten und öff entlichen Banken 

Quelle: Hau und Thum (2009).

Im Zuge dieser Finanzkrise ha  en die deutschen Staatsbanken 
und insbesondere die Landesbanken im Vergleich zu Privatban-
ken überpropor  onale Verluste erli  en. Ein Grund dafür war auch 
die Qualität der Aufsichtsräte, wie eine ökonometrische Untersu-
chung25 nachwies. In dieser wissenscha  lichen Vergleichsstudie 
wurden Daten zur Kompetenz von 592 Aufsichtsratsmitgliedern 

24 Peter Ruhwedel, Professor an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management, 
Duisburg: „Die Vorfälle um den Flughafen Berlin-Brandenburg scheinen ein Parade-
beispiel für das Versagen von Politikern in Aufsichtsräten zu sein: Fehlender Sach-
verstand, zu wenig Zeit, Angst vor negativer Presse, ein zu starkes Vertrauen in den 
Vorstand und die fehlende Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder haben mit zu 
dem Desaster beigetragen. Es ist zu spät, erst jetzt eine tragfähige Führungsstruktur 
und eine verlässliche Informationsbasis für den Aufsichtsrat zu schaffen, so dass sich 
die Frage nach der persönlichen Verantwortung aller Aufsichtsratsmitglieder stellt. 
Politisches Kalkül dominiert anscheinend unternehmerischen Sachverstand!“, www.
manager-magazin.de/unternehmen/artikel/a-877836.html, Abruf am 01.09.2020.

25 Vgl. Hau/Thum (2009).



34

aus 29 deutschen Banken, davon 9 Landesbanken, anhand von 
14 biographischen Merkmalen erhoben und opera  onalisiert. 
Konkret betraf dies Bildungsabschlüsse sowie Finanzmarkt- und 
Management erfahrungen.

Die so opera  onalisierte Kompetenzmessung erbrachte durchweg 
höhere Werte in den Aufsichtsräten der untersuchten Privatban-
ken als in den Staatsbanken. Den Aufsichtsräten in Staatsbanken 
fehlte zwar selten das rich  ge Parteibuch, doch an ausgeprägter Fi-
nanzmarkterfahrung mangelte es häufi g. Der sta  s  sch klar nach-
weisbare Zusammenhang zwischen Aufsichtsratskompetenz und 
Bankenerfolg führte die Autoren der Studie zu entsprechenden 
Empfehlungen. Zwar sollten auch die Ak  onäre von Privatbanken 
um kompetente Aufsichtsräte bemüht sein. Vor allem aber müss-
ten die Aufsichtsräte in den Staatsbanken fachlich gestärkt werden.

2.6. Problemfeld Par  kularinteressen

In den vorangegangenen Abschni  en wurde bereits versucht zu 
zeigen, wie breit das Branchenspektrum der Staatswirtscha   ist. 
Einzelnen Branchen mit ausgeprägten Par  kularinteressen gelingt 
es dabei in besonderer Weise, zusätzliche Staatsak  vitäten anzu-
stoßen, die letztlich selek  ve Subven  onierungen darstellen. 

Dies gilt beispielsweise für den Agrarsektor. Bekanntlich ist der 
Agrarsektor einer der am stärksten subven  onierten Wirtscha  s-
bereiche. Doch es gibt nicht nur milliardenschwere Fördertöpfe 
der EU, des Bundes, der Länder und Gemeinden. Auch mit eige-
nen Unternehmen ist die öff entliche Hand im Agrarbereich ak  v. 
Diese haben natürlich nicht die fi nanzielle Bedeutung und auch 
nicht den Bekanntheitsgrad der direkten Subven  onen. Eine Be-
lastung für die Steuerzahler sind sie dennoch.

AgriBW GmbH

Ein Beispiel für den Agrarsektor ist das Beratungsunternehmen 
AgriBW. Das Land Baden-Wür  emberg ist zu knapp 86 Prozent 
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Eigentümer dieser Ende 2014 gegründeten GmbH. Laut Gesell-
scha  ervertrag soll die GmbH für „Dienstleistungen und Projekte 
für die landwirtscha  liche Beratung in Baden-Wür  emberg“ zu-
ständig sein. 

Dieses Konzept ist jedoch bislang nicht aufgegangen. Der Ge-
schä  sbetrieb der AgriBW ist wegen fehlender Erfolgsaussichten 
Ende 2016 vorläufi g s  llgelegt worden, wurde dann aber mit sehr 
niedrigen Umsätzen im Beratungsbereich weitergeführt.

Gut Dummerstorf GmbH

Ein weiteres Beispiel für den Agrarsektor ist die Gut Dummerstorf 
GmbH, die vollständig dem Land Mecklenburg-Vorpommern ge-
hört. Hauptgegenstand des Unternehmens ist die landwirtscha  -
liche Produk  on, insbesondere von Milch, aber auch von Getreide 
und Raps. Inzwischen betreibt die GmbH auch eine Biogasanlage. 

Die vergangenen Geschä  sjahre waren im Saldo trotz teilweise 
gestundeter Pachtzahlungen defi zitär. Das Eigenkapital betrug 
deshalb Ende 2018 nur noch rund 32.000 Euro. Damit droht das 
fi nanzielle Ende einer letztlich staatlich betriebenen und beauf-
sich  gten Milch-, Pfl anzen- und Stromproduk  on. Was in diesem 
Fall jedoch nicht droht, ist eine Milch-, Pfl anzen- und Stromver-
knappung.

Auch für den Kulturbereich lassen sich immer wieder Beispiele 
für fragwürdige Staatswirtscha   fi nden.

Musicboard Berlin GmbH

Dieses Berliner Landesunternehmen wurde 2015 gegründet. Das 
geschah nicht zuletzt deshalb, weil Branchenakteure mit Sub-
ven  onsgleichberech  gung argumen  erten. Denn schließlich 
exis  ere ja für die Filmbranche bereits ein „Medienboard Berlin-
Brandenburg“. Ziel des Musicboards soll es sein, die Popmusiksze-
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ne in Berlin zu fördern. Dies geschieht auf vielfäl  ge Weise, etwa 
durch Zuschüsse für Pla  enlabel, Konzer  ouren und Fes  vals. 

Dass dies für die Zuschussempfänger und die Popmusikfans posi-
 v ist, liegt auf der Hand. Viel weniger klar ist es, warum die Steu-

erzahler für diese Förderungen zuständig sein sollen. Und völlig 
unklar ist mit Blick auf das eigene Selbstverständnis, wenn etwa 
die Organisatoren des „Heinersdorfer Punk Fests“ sich um eine 
Förderung bewerben und auch erhalten.

Die Zuschüsse des Landes Berlin zur Defi zitdeckung betrugen 
2018 rd. 660.000 Euro. Weitere Steuergelder kamen von der Bun-
desbeau  ragten für Kultur und Medien (knapp 500.000 Euro) so-
wie aus dem EU-Regionalfonds (280.000 Euro).

Der Berliner Rechnungshof hat sich in seinem Jahresbericht 2018 
sehr kri  sch mit der Steuergeldvergabe an das Musicboard aus-
einandergesetzt. Gelder seien ausgereicht worden, „ohne den 
Grundsatz der Wirtscha  lichkeit zu beachten. Durch fehlende 
konkrete und messbare Zielvorgaben waren die Voraussetzungen 
für notwendige Erfolgskontrollen nicht gegeben. Auch die sons-
 ge Haushaltsführung war nicht durchgängig ordnungsgemäß.“26

Friedrichstadt-Palast

Dieses Berliner Revuetheater ist ein 100-prozen  ges Landesun-
ternehmen, das im hohen Maße auf Landeszuschüsse angewie-
sen ist. 

Im Jahr 2018 (jüngster verfügbarer Jahresabschluss) betrug der 
Landeszuschuss rd. 11,1 Millionen Euro. Das waren fast 30 Pro-
zent der Gesamterträge der GmbH. Hinzu kam ein Jahresverlust 
von 0,24 Millionen Euro. 

26 Vgl. www.berlin.de/rechnungshof/_assets/jahresbericht-2018.pdf, S. 156 ff., Abruf 
am 01.09.2020.



37

Es ist durchaus diskussionswürdig, ob sich Zuschüsse der Berli-
ner Steuerzahler in der Größenordnung von fast 1 Million Euro 
pro Monat rech  er  gen lassen. Die aktuelle Revue „VIVID Grand 
Show“ wird vom Friedrichstadt-Palast u. a. damit beworben, die 
„teuerste Ensuite-Showproduk  on in Europa“ zu sein.

Ardey-Verlag GmbH

Ein weiteres Beispiel aus dem Kulturbereich ist die Ardey-Verlag 
GmbH. Zweck dieser GmbH ist laut Gesellscha  svertrag „der Ver-
lag, die Herstellung und der Vertrieb von kulturellen Erzeugnissen 
jeglicher Art, insbesondere zur Förderung der Kultur in Wes  a-
len-Lippe“27. 

Die GmbH ist eine 100-prozen  ge Tochtergesellscha   der West-
fälisch-Lippische Vermögensverwaltungsgesellscha   mbH. Deren 
Alleingesellscha  er ist wiederum der Landscha  sverband West-
falen-Lippe (LWL). Der LWL ist ein Kommunalverband von 18 Krei-
sen und neun kreisfreien Städten in Wes  alen-Lippe. Somit ist 
der Verlag vollständig in kommunaler Hand.

Er publiziert überwiegend Sachbücher, aber auch Belletris  k. Zu-
dem veröff entlicht er sechsmal jährlich das Kulturmagazin „West-
falenspiegel“ für Wes  alen-Lippe, das nach Verlagsangaben „aus 
der wes  älischen Medienlandscha   nicht mehr wegzudenken“28 
ist. 

Nicht wegzudenken sind aber auch die fi nanziellen Verluste, die 
der Verlag erleidet. Sie liegen in der Größenordnung von jährlich 
500.000 Euro, die von der Wes  älisch-Lippische Vermögensver-
waltungsgesellscha   und damit letztlich von den Steuerzahlern 
getragen werden.

27 Vgl. North Data GmbH.
28 Vgl. www.ardey-verlag.de/ardey-verlag-fuer-westfalen/geschichte, Abruf am 26.08.2020.



38

In Deutschland erscheinen pro Jahr über 70.000 neue Bücher29, 
das sind im Durchschni   fast 200 pro Tag. Die Themenvielfalt ist 
enorm. Insofern sollten sich die beteiligten Kommunen in der 
Tat fragen, ob sie ihr zusätzliches und gemessen am Verlagsum-
fang durchaus verlus  räch  ges Buch- und Zeitschri  engeschä   
aufrechterhalten müssen. Das gilt insbesondere angesichts der 
schwierigen fi nanziellen Situa  on, in der sich auch einige Kom-
munen in Wes  alen-Lippe befi nden.

2.7. Problemfeld Branchen-Wildwuchs

Es kann nicht überraschen, dass die Staatswirtscha   auch einen 
latenten Hang zum Branchen-Wildwuchs hat, wenn es keine kla-
ren rechtlichen oder poli  schen Grenzziehungen gibt. Mit posi  v 
besetzten Begriff en wie Daseinsvorsorge und Gemeinwohl oder 
der Aussicht auf vermeintlich leichte Zusatzgewinne lassen sich 
staatswirtscha  liche Betä  gungen außerhalb klassischer Bran-
chen und Betä  gungsfelder zuweilen auch schnell extern oder 
intern rech  er  gen.

Allzu o   wird dann jedoch die Grenze der Zuständigkeit und Not-
wendigkeit bzw. der Kompetenz überschri  en. Dafür lassen sich 
viele Beispiele anführen, die die DSi-S  chproben aus Unterneh-
menslisten ergeben haben. Besonders exemplarisch ist das im Be-
reich der Stadtwerke, die o   die Tendenz haben, in verschiedene 
Richtungen zu expandieren:

Thermen-Neubau

Erwähnt wurde bereits das Beispiel der Stadtwerke Hersbruck, 
die zur Steuerminimierung mit einem defi zitären Thermen-Neu-
bau fusionierten. Die Therme, die inzwischen Fackelmann Ther-
me Hersbruck heißt, hat sich in der Tat als teurer Ausfl ug in die 

29 Vgl. www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/wirtschaftszahlen/buch-
produktion/, Abruf am 26.08.2020.
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Staatswirtscha   entpuppt. Dieser Ausfl ug war keineswegs zwin-
gend. Hier ging es nicht etwa darum, eine bestehende Therme 
am Leben zu erhalten. Sta  dessen handelt es sich um einen auch 
mit EU-Fördergeldern errichteten Neubau, der 2005 sogar vom 
damaligen bayerischen Innenminister eingeweiht wurde. Seither 
verursacht die Therme jährliche Defi zite in der Größenordnung 
von einer Million Euro, die teilweise durch die Quersubven  onen 
der Stadtwerke gedeckt werden. 

Luxusmineralwasser

Das Beispiel der Parchimer Stadtwerke (vgl. Abschni   1.1.5.) wie-
derum zeigt, wie die Kommunal poli  k in der Hoff nung auf zusätz-
liche Gewinne und auch auf Standor  mage eine Expansion in den 
Bereich der Luxusmineralwasser-Produk  on zuließ und dann auf-
grund von Fehlkalkula  onen stoppen musste. 

Beides – kalte Luxusmineralwasser und heiße Thermen – gehört 
mit Sicherheit nicht zur Daseinsvorsorge.

Kommunale Fitnessstudios

Das Gleiche gilt für kommunale Fitnessstudios. So betreiben bei-
spielsweise die Stadtwerke Köln (zu 100 Prozent im Eigentum der 
Stadt Köln) über die Tochtergesellscha   „KölnBäder“ die beiden 
Fitnesscenter „AgrippaFit“ und „RochusFit“. Auf großen Trainings-
fl ächen werden dort nach eigener Aussage „zahlreiche moderne 
Geräte für Herz- und Kreislaufübungen und Muskelau  au“ sowie 
„umfangreiche Programme mit Kursen wie Yoga, Pilates, Body-
pump und Zumba“ angeboten. Es darf bezweifelt werden, dass 
mit dieser Form von Kommunalwirtscha   eine ansonsten klaff en-
de Lücke im Fitnessmarkt Kölns geschlossen wird. „AgrippaFit“ 
und „RochusFit“ stehen vielmehr im We  bewerb zu privaten Fit-
nessstudios und haben gleichzei  g mit den angeschlossenen Bä-
dern und der Stadt als Eigentümerin im Rücken eine komfortable 
Ausgangsposi  on.
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Hotelbesitz

Ein Stadtwerksengagement ist nach DSi-Recherchen sogar im Ho-
tel-Bereich anzutreff en. Das 4-Sterne Mercure Hotel Riesa Dres-
den Elbland gehört über die Magnet Riesa GmbH Freizeit und 
Tourismus zu 100 Prozent den Stadtwerken Riesa, die wiederum 
vollständig im Eigentum der Stadt Riesa stehen. 

Die Magnet Riesa GmbH war in den vergangenen Jahren defi zi-
tär (2018: rund 76.000 Euro, 2017: 173.000 Euro, 2016: 253.000 
Euro). Der Anteil des Hotels daran wird zwar in den Jahresab-
schlüssen nicht ausgewiesen, dür  e aber substanziell sein. 

Der Landesrechnungshof Sachsen nahm das Ende 2019 zum An-
lass, sich in seinem Jahresbericht sehr kri  sch zu äußern: „Die 
Magnet Riesa GmbH (Magnet) betreibt in Riesa 1 Hotel und 2 Re-
staurants, die sich im Eigentum der städ  schen WGR befi nden. 
Für das Hotel schloss die Magnet mit einer interna  onal agieren-
den Hotelke  e einen Franchisevertrag. Der Betrieb eines Hotels 
und zweier Restaurants sind nicht von § 94a SächsGemO gedeckt, 
da weder eine kommunale Aufgabe noch ein öff entlicher Zweck 
besteht. Die dauerha  e Betriebsführung der gastronomischen 
Einrichtungen und des Hotels sind auch nach dem Gesellscha  s-
vertrag nicht vorgesehen. Die Stadt hat ihren Beteiligungsbestand 
hinsichtlich des öff entlichen Zwecks und der Möglichkeit der 
Wahrnehmung durch Dri  e kri  sch zu überprüfen.“30

Die Stadt hingegen verteidigte ihr Engagement mit dem Argu-
ment, „in Bereichen eines Marktversagens Ini  a  ven in Richtung 
auf ein Basisangebot ergreifen“31 zu müssen. Aus Sicht des DSi ist 
aber kein Marktversagen, sondern eher ein Überangebot an Ho-
telbe  en in Riesa zu verzeichnen. 

30 Vgl. www.rechnungshof.sachsen.de/JB2019-32.pdf, Abruf am 25.08.2020.
31 Ebenda.
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Auslandsengagement

Einige Stadtwerke engagieren sich sogar interna  onal, wie der 
STEAG-Fall bereits zeigte. Ein weiteres aktuelles und äußerst frag-
würdiges Beispiel sind Pläne der Stadtwerke Dinslaken. Sie sehen 
vor, dass die Stadtwerke demnächst in Nanjing, der Hauptstadt 
der chinesischen Provinz Jiangsu, dafür sorgen, dass ein neuer 
Stad  eil mit Strom, Wärme und Kälte versorgt wird. Dieser neue 
Stad  eil – Shogun Town – umfasst eine größere Fläche als Dinsla-
ken selbst. Weitere Projekte in der Provinz werden ebenfalls dis-
ku  ert. Auch für den Bau und Betrieb eines Müllheizkra  werks 
in Indonesien gibt es Planspiele. Eine Stadtwerkedelega  on hat 
dazu bereits vor Ort Gespräche geführt.

Die Stadtwerke sind im 100-prozen  gen Eigentum von Dinslaken, 
einer nordrhein-wes  älischen Stadt mit lediglich rund 70.000 Ein-
wohnern. Ob sich die Stadtwerke Dinslaken berufen fühlen soll-
ten, ins Asiengeschä   einzusteigen, erscheint zweifelha  . Denn 
damit würden erhebliche Geschä  srisiken eingegangen werden, 
für die am Ende die Steuerzahler ha  en müssten. 

Expansionen und Branchen-Wildwuchs sind gleichwohl nicht nur 
im Bereich der Stadtwerke anzufi nden.

Fu  ermi  elmarkt

Im Fu  ermi  elmarkt agiert z. B. die Agrosal GmbH, Heilbronn. 
Dieses Staatsunternehmen produziert salzhal  ge Lecksteine für 
Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen in der Größenordnung von jähr-
lich 12.000 Tonnen.

Es wurde Anfang 1999 als Gemeinscha  sunternehmen der Süd-
westdeutschen Salzwerke AG (Beteiligungsanteil: 55 Prozent) und 
der Schweizer Salinen AG (45 Prozent) gegründet. Die Schweizer 
Salinen AG steht im Eigentum der Schweizer Kantone und des 
Fürstentums Liechtenstein. Die Südwestdeutsche Salzwerke AG 
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wiederum gehört fast komple   dem Land Baden-Wür  emberg 
und der Stadt Heilbronn.

Der bilanzielle Gewinn lag in den vergangenen Jahren im Bereich 
von 100.000 bis knapp 200.000 Euro. Da aber die Gesellscha  er 
die Personalkosten tragen, die in Geschä  sberichten und Jahres-
abschlüssen nicht beziff ert werden, ist das eff ek  ve Jahresergeb-
nis Außenstehenden nicht bekannt. Doch auch unabhängig von 
der Frage etwaiger Gewinne und Verluste gehört es nach Ansicht 
des DSi im 21. Jahrhundert nicht zu den Aufgaben des Staates, 
sich um die Produk  on eines zweifellos mark  ähigen Fu  ermit-
tels zu kümmern.32

Pferdegestüte

Doch der Staat mischt nicht nur in der Produk  on von Leckstei-
nen für Pferde mit. Auch eigene Pferdegestüte fi nden sich immer 
noch im Por  olio vieler Bundesländer. 

Allerdings gibt es inzwischen Absetzbewegungen. 2017 plante 
das Hessische Umweltministerium, das Landgestüt in Dillenburg 
zu schließen. Keine hoheitliche Aufgabe mehr, zu hohe Defi zite 
und zu wenig Tierschutz waren die wesentlichen Argumente.33 
Der Schließungsplan scheiterte jedoch an Protesten der Betrof-
fenen.34 

In Sachsen-Anhalt hingegen hat die Landesregierung unter dem 
Druck der Defi zite des dor  gen Landgestüts gehandelt. Erst wur-
de 2014 beschlossen, den seinerzei  gen Landesbetrieb in die 
Landgestüt Sachsen-Anhalt GmbH zu überführen. Doch weil es in 
den Folgejahren nicht gelang, die Wirtscha  lichkeit zu erhöhen 

32 Vgl. Beteiligungsbericht 2019 des Landes Baden-Württemberg und www.agrosal.de, 
Abruf am 25.08.2020.

33 Vgl. www.mittelhessen.de/lokales/region/wir-stossen-an-grenzen_19598456, Abruf 
am 02.09.2020.

34 Vgl. https://umwelt.hessen.de/pressearchiv/pressemitteilung/ministerin-hinz-und-
stadt-dillenburg-einig-schliessung-des-landgestuetes, Abruf am 02.09.2020.
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und so die Steuerzahlerzuschüsse zu senken, wurde das Gestüt 
2018 weitgehend priva  siert. Die Landesregierung hat in ihrem 
Beteiligungsbericht 2019 auch ausdrücklich betont, dass kein 
„wich  ges Landesinteresse an dem pferdehaltenden Betrieb“ 
mehr vorlag. Andere Landesregierungen sollten das zum Anlass 
nehmen, ebenfalls aus Landgestüten auszusteigen.

Superfood

Ebenso fraglich ist das öff entliche Eigentum an der JatroSolu  ons 
GmbH, Stu  gart. Diese GmbH ist ein 100-prozen  ges Tochterun-
ternehmen der EnBW AG. Die EnBW ist als dri  größter Energie-
konzern Deutschlands fast komple   in öff entlicher Hand. 46,75 
Prozent hält das Land Baden-Wür  emberg über die Neckarpri-
Beteiligungsgesellscha   mbH. Weitere 46,75 Prozent halten eini-
ge baden-wür  embergische Landkreise über die OEW Energie-
Beteiligungs GmbH.

Die JatroSolu  ons GmbH arbeitet an einem potenziell durchaus 
lukra  ven Projekt im Bereich Pfl anzenzüchtung. Es geht darum, 
ob aus der Ölpfl anze Jatropha curcas in wirtscha  licher Weise 
Biodiesel gewonnen werden kann. Damit steht die JatroSolu  ons 
GmbH nicht allein. Im Jahr 2008 starteten Daimler, Bayer und 
der US-Agrarkonzern ADM ein eigenes Forschungsprojekt dazu.35 
Boeing und Lu  hansa waren in der Vergangenheit ebenfalls ak-
 v.36 Die Erwartungen haben sich bislang jedoch nicht erfüllt.37 

35 Vgl. www.proplanta.de/agrar-nachrichten/energie/zusammenarbeit-von-archer-daniels-
midland-company-bayer-cropscience-und-daimler-in-jatropha-biodiesel-projekt_ar-
ticle1199913748.html, Abruf am 25.08.2020.

36 Vgl. www.biomasse-nutzung.de/biodiesel-aus-algen-und-jatropha-erobert-zunehmend-
die-zivile-luftfahrt, Abruf am 25.08.2020.

37 Vgl. www.welt-sichten.org/artikel/32633/doch-keine-wunderpflanze, Abruf am 25.08.
2020.
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Neuer Hoff nungsträger der JatroSolu  ons GmbH ist inzwischen 
„Chuta“, eine Nuss mit viel Protein und wenig Zucker und Salz.38

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie sich Staatswirtscha   verselb-
ständigen und das Argument der Daseinsvorsorge überdehnt 
werden kann. Am Anfang leisten kommunale Unternehmen mit 
dem Bau von Kra  werken und Leitungsnetzen einen Beitrag zur 
regionalen Stromversorgung. Am Ende besitzt Baden-Wür  em-
berg ein Unternehmen, das sich auch um tropische Pfl anzen für 
Biodiesel und Superfood kümmert.

Der Jahresverlust der JatroSolu  ons GmbH lag 2018 bei rund 1,2 
Millionen Euro und 2017 bei rund 1,1 Millionen Euro. 

Luxusgüter-Messen

Die deutsche Messewirtscha   ist bekanntlich weitgehend in öf-
fentlichen Händen. Ob jedoch Messen immer noch zwingend 
eine staatliche Aufgabe sind, ist umstri  en.39 Messen sind nicht 
per se Verlustbringer und Priva  sierungen denkbar.40 Doch wenn 
sich schon die deutsche Poli  k nicht aus der Messewirtscha   zu-
rückziehen will,41 sollte zumindest eine Ausweitung des Engage-
ments vermieden werden. 

38 „JatroSolutions bietet hochwertiges Saatgut und professionelle Beratung für den Anbau 
von Chuta® in tropischen und subtropischen Regionen an.“, https://chuta.de/de/start-
seite/, Abruf am 25.08.2020.

39 Vgl. www.cesifo.org/DocDL/ifosd_2005_3_1.pdf, Abruf am 25.08.2020.
40 Beispielsweise hat die Messe Berlin GmbH in den vergangenen Jahren positive Jahres-

ergebnisse zwischen 4 und 17 Millionen Euro erzielt. Diese wurden aber nicht an die 
Gesellschafter ausgeschüttet (Anteil des Landes Berlin: 99,7 Prozent). Zu berücksichti-
gen ist jedoch, dass das Land Berlin der Messe Berlin GmbH jährlich 10 Millionen Euro 
für laufende Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten überweist. Privatisierungsvor-
schläge des scheidenden Chefs der Messe Berlin hat die Berliner Wirtschaftssenatorin 
und 1. Stellvertreterin des Aufsichtsratsvorsitzenden der Messe im August 2020 ent-
schieden zurückgewiesen. Vgl. www.morgenpost.de/wirtschaft/article230244914/
Pop-und-SPD-gegen-Teil-Privatisierung-der-Messe-Berlin.html, Abruf am 25.08.2020.

41 Wie das beispielsweise derzeit in der Schweiz forciert wird – vgl. www.bzbasel.ch/
basel/baselbiet/baselland-bereit-fuer-verkauf-der-mch-aktien-landrat-einhellig-mes-
sen-sind-keine-staatsaufgabe-mehr-135707719, Abruf am 25.08.2020.
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Doch das Gegenteil geschieht, wie das Beispiel der Retro Messen 
GmbH Stu  gart zeigt. Diese GmbH ist seit 2013 mit 60 Prozent im 
Mehrheitseigentum der Landesmesse Stu  gart GmbH, die wie-
derum paritä  sch dem Land Baden-Wür  emberg und der Stadt 
Stu  gart gehört. Geschä  sgegenstand der 2013 gegründeten 
Retro Messen GmbH ist laut Gesellscha  svertrag „die Gestaltung 
und Durchführung der folgenden Veranstaltungen und Messen: 

a) Retro Classics (in Stu  gart), 
b) Retro Classics meets Barock (in Ludwigsburg), 
c) Retro Classics auf der PS Show Autosalon Wels, 
d) Retro Classics Zürich, 
e) Euro Motor München.

Die Gesellscha   kann weitere Veranstaltungen und Messen ge-
stalten und durchführen, die Fahrzeuge und Luxusgüter aller 
Art zum Gegenstand haben, hier insbesondere historische Fahr-
zeuge.“

Hierfür mag ein Aussteller- und Besuchermarkt exis  eren, dem 
die staatliche Landesmesse Stu  gart auch Raum geben kann. Un-
klar bleibt, warum sie sich und damit die Steuerzahler an einer 
solchen Messe GmbH sogar mehrheitlich beteiligt. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die Retro Messen GmbH nach anfänglichen 
(kleinen) Gewinnen zuletzt Defi zite erwirtscha  et hat (2017: 
-229.000 Euro, 2018: -609.000 Euro, Jahresabschluss für 2019 
liegt noch nicht vor). Das führte dazu, dass die GmbH Ende 2018 
einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 
rund 438.000 Euro aufwies. Um diesen Betrag waren die Ver-
bindlichkeiten und Rückstellungen der GmbH somit höher als die 
Summe aller Ak  va.

Nach Einschätzung der Landesmesse Stu  gart resul  eren die 
Defi zite insbesondere aus der „Abkühlung des Marktes für Old-
 mer“, weshalb zum Ausgleich auf das neue „Segment der ‚Neo-

klassiker‘ (aktuelle, hochwer  ge Manufaktur-Fahrzeuge)“ gesetzt 
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wird. Aus Sicht der Steuerzahler ist natürlich in gleicher Weise auf 
dieses neue Standbein zu hoff en. Besser wäre es jedoch gewesen, 
wenn die Steuerzahler erst gar nicht in dieses Luxusmessen-Seg-
ment involviert worden wären.

Gewerbeimmobilien

Auch Gewerbeimmobilien fi nden sich im Por  olio der öff entli-
chen Hand. Beispielsweise besitzt die Stadt Gotha als Eigentüme-
rin der GET GmbH ein „modernes Bürozentrum mit Gründerzeit-
Charme“. Angeboten werden nicht nur Büromie  lächen, sondern 
auch Tagungsräume sowie Empfangs-, Getränke- und Hausmeis-
terservices. 

In den vergangenen drei Jahren hat die GmbH insgesamt mehr 
als 1 Million Euro Verlust realisiert (2018: 364.000 Euro, 2017: 
355.000 Euro, 2016: 424.000 Euro, Daten für 2019 liegen noch 
nicht vor). Eine substanzielle Besserung ist nicht in Sicht. „Die 
Nachfrage nach Bürofl ächen in Gotha und das allgemeine Grün-
derklima lassen eine langwierige Steigerung der Auslastung er-
warten.“, heißt es im Beteiligungsbericht 2018.42 Somit bleibt 
umso mehr schleierha  , welchem Marktversagen o. ä. die Stadt 
hier mit ihrem wirtscha  lichen Engagement begegnen will.

Managerakademie

Selbst im Bildungswesen kommt es zu staatswirtscha  lichen En-
gagements, die sich kaum mit dem Argument der Daseinsvor-
sorge rech  er  gen lassen. Ein kri  kwürdiges Beispiel hierfür ist 
Deutsche Management-Akademie Niedersachsen gemeinnützige 
GmbH, Celle.

Geschä  sfeld dieser Gesellscha   ist die praxisorien  erte Vermi  -
lung von betriebs- und volkswirtscha  lichen Kenntnissen, von 

42 Vgl. www.gotha.de/fileadmin/stadtinfo/pdf/2019/Beteiligungsbericht_gj_2018.pdf, 
Abruf am 03.09.2020.
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Führungstechniken und Führungsfähigkeiten für Führungs krä  e 
und Führungsnachwuchs sowie die wirtscha  liche Entwicklung 
von Unternehmen. Sie residiert im Schloss Celle und besitzt eine 
Repräsentanz in Moskau.

Die GmbH befi ndet sich mehrheitlich in öff entlicher Hand. Das 
Land Niedersachsen besitzt 50,68 Pro zent direkt und indirekt so-
gar noch mehr; über den 5,48-prozen  gen Anteil der Volkswagen 
AG, an der das Land bekanntlich auch beteiligt ist. Hinzu kommen 
öff entliche Anteile durch die Beteiligungen der Norddeutschen 
Landesbank und der Deutsche Messe Beteiligungsgesellscha   
mbH in Höhe von jeweils 5,48 Prozent.

Es gibt zwar keinen Anlass zu bezweifeln, dass Kunden bei der 
Akademie „genau rich  g“ sind, wenn „Sie sich zu aktuellen Wirt-
scha  sthemen weiterbilden wollen, wenn Sie sich auf den Eintri   
in einen Auslandsmarkt vorbereiten wollen, wenn Sie Ihr Ma-
nagementwissen auf den neuesten Stand bringen wollen“43. Aber 
es gibt gute Gründe zu bezweifeln, dass dieses Weiterbildungsun-
ternehmen von den Steuerzahlern mit jährlich 500.000 Euro Sub-
ven  onen des Landes Niedersachsen bezuschusst werden muss. 
Ein Abschmelzen dieser Zuschüsse ist dringend geboten.

Kommunale Reisebüros

Selbst Reisebüros fi nden sich unter den staatswirtscha  lichen 
Unternehmen. Ein Beispiel ist die ASEAG-Reisen GmbH. Dieses 
Reisebüro ist eine Tochter der ASEAG Aachener Straßenbahn und 
Energieversorgungs-AG, die wiederum eine Tochter der E.V.A. 
Energieversorgungs- und Verkehrsgesellscha   mbH Aachen ist, 
die der Stadt Aachen gehört44. 

In den vergangenen Jahren war die ASEAG-Reisen GmbH gemes-
sen an ihrer Größe stark defi zitär. Die Verluste, die von der ASEAG 

43 Vgl. https://dman.de/de/unser-angebot/, Abruf am 26.08.2020.
44 Zudem ist die „StädteRegion Aachen“ mit einer symbolischen Stammeinlage beteiligt.
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getragen wurden, sind von 115.000 Euro (2016) auf 123.000 Euro 
(Jahr 2017) und 203.000 Euro (2018) ges  egen.45 Möglicherweise 
in Reak  on darauf wurde kürzlich der Geschä  sbetrieb weitge-
hend eingestellt.46 Touris  sche Reiseangebote, wie bislang bei-
spielsweise Kreuzfahrten nach Kanada, Flugreisen nach Usbekis-
tan oder Rundreisen nach Andalusien, wird es kün  ig nicht mehr 
geben. Und das ist aus Steuerzahlersicht auch zu begrüßen.

Andere kommunale Reisebüros bestehen weiter. Ein Beispiel ist 
die SSB Reisen GmbH, die – über eine ähnliche Beteiligungsstruk-
tur wie in Aachen – letztlich der Stadt Stu  gart gehört.

Die SSB Reisen GmbH bietet insbesondere Busreisen an und be-
sitzt dafür auch eigene Reisebusse. Doch auch Kombina  onen mit 
Schiff sreisen auf der Seine oder in Kroa  en stehen im Programm. 
Zuletzt hat die SSB Reisen GmbH einen Gewinn ausgewiesen (rd. 
33.000 Euro in 2018). In den beiden Jahren davor waren Verluste 
entstanden (2017: rd. 64.000 Euro, 2016: rd. 29.000 Euro). 2015 
wiederum wurde mit 76.000 Euro ein Gewinn erzielt. Doch selbst 
wenn per Saldo ein Reisebüro keine Verluste oder moderate Ge-
winn einfährt, liegt es auf der Hand, dass Kommunen in diesem 
Unternehmensbereich entbehrlich sind. Urlaubsreisen zu vermit-
teln oder durchzuführen, kann die Poli  k getrost privaten Unter-
nehmen überlassen.

Kommunale Campingplätze

Im Touris  kbereich ist die Staatswirtscha   jedoch nicht nur mit 
Reisebüros und Hotels ak  v, sondern selbst Campingplätze fi n-
den sich im Por  olio einiger Kommunen. Ein Beispiel ist der Gro-

45 Der Jahresabschluss 2019 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
46 Das Online-Portal (www.aseag-reisen.de) informiert darüber: „Liebe Kunden, wir ge-

hen „neue Wege“. ASEAG Reisen wird die Touristiksparte aufgeben. Unser Fokus liegt 
künftig darin Geschäftsreisen im kommunalen Umfeld zu planen und zu organisieren. 
Das Reisebüro öffnen wir nicht mehr für den persönlichen Kundenkontakt.“, Abruf am 
26.08.2020.
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ße Weserbogen in Porta Wes  alica. Die GmbH steht zu jeweils 
50 Prozent im Eigentum der Stadt Porta Wes  alica und des Krei-
ses Minden-Lübbecke. Das Unternehmen ist gemessen am Um-
satz seit längerem hochdefi zitär. Die Verluste betrugen 2017 rund 
224.000 Euro, 2018 waren es 156.000 Euro und im vergangenen 
Jahr 148.000 Euro. Der Wirtscha  splan für das Jahr 2020 prog-
nos  ziert einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 247.000 Euro. 

Die kommunalen Eigentümer haben nun entschieden, den Cam-
pingplatz zu verkaufen. Das ist zu begrüßen. Der Betrieb von Cam-
pingplätzen ist keine kommunale Aufgabe. 

Dennoch kommt es teilweise sogar zu Neubauten von Camping-
plätzen. Ein Beispiel dafür ist der Campingplatz Schortens in der 
Nähe der Nordsee. Er wurde 2005 in Koopera  on der Gemeinden 
Schortens und Jever errichtet. Der 4-Sterne-Platz47 ist jedoch ein 
Zuschussgeschä   für die Steuerzahler. Nach dem letzten öff ent-
lich verfügbaren Jahresabschluss war bei der Campingplatz GmbH 
Ende 2011 bereits ein Bilanzverlust von 40.000 Euro aufgelaufen. 
2013 beklagte die SPD in Jever, „dass Jever den Platz bisher mit 
insgesamt 101.000 Euro bezuschusst hat“48. Inzwischen hat Jever 
die Reißleine gezogen und ist „aus Gründen der Haushaltskonso-
lidierung“ aus der GmbH ausgetreten. 

Die Gemeinde Schortens betreibt seit 2015 den defi zitären Cam-
pingplatz allein weiter. Nach Angaben der Stadt Schortens49 un-
terlagen die Jahresergebnisse seither großen Schwankungen. Sal-
diert betrugen sie im Zeitraum von 2015 bis 2018 rund 80.400 
Euro, während gleichzei  g 113.500 Euro an städ  schen Zuschüs-
sen in die Campingplatz GmbH fl ossen. Für die Stadt Jever hat 
sich also der Auss  eg gelohnt.

47 Die besten Plätze werden sowohl vom Deutschen Camping-Club als auch vom Deut-
schen Touristikverband mit 5 Sternen bewertet. 

48 Vgl. www.nwzonline.de/jever/spd-und-swg-fuehlen-sich-gemassregelt_a_5,1,917075010.
html, Abruf am 26.08.2020.

49 Gemäß Korrespondenz mit dem DSi im August/September 2020.
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3. Handlungsempfehlungen

In den vorangegangenen Abschni  en wurde die wirtscha  liche 
Betä  gung des Staates theore  sch und empirisch beleuchtet. 
Der daraus folgende Befund fällt vergleichsweise eindeu  g aus: 
Staatswirtscha   ist mit großen Risiken und Nachteilen für die 
Steuerzahler verbunden! 

Daher sollte es aus Steuerzahlersicht das Ziel sein, dass die wirt-
scha  liche Betä  gung des Staates auf Kernbereiche konzentriert 
und ansonsten soweit wie möglich reduziert wird.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind verschiedene Maßnahmen emp-
fehlenswert. Hierbei ist zunächst zwischen neuen und bestehen-
den wirtscha  lichen Betä  gungen zu unterscheiden.

Bestehende wirtscha  liche Betä  gungen sind kri  sch zu prüfen. 
Im Ergebnis sollten geeignete Unternehmen entweder priva  siert 
bzw. abgewickelt werden oder aber zumindest Maßnahmen zur 
Verbesserung von Management und Aufsicht ergriff en werden. 

Teilweise geschieht das schon, was zu begrüßen ist. Bereits ge-
nannte Beispiele belegen das. Die Stadtwerke Aurich oder die 
Parchimer MINUS 181 GmbH werden derzeit abgewickelt. Für 
den Regionalfl ughafen Memmingen haben sich private Teilhaber 
gefunden. Käufer für die STEAG GmbH werden gesucht. Beim 
BER wurden die Vorsitzenden der Geschä  sführung und des Auf-
sichtsrats ausgetauscht. 

Neue wirtscha  liche Betä  gungen des Staates sollten je nach 
gesellscha  licher Situa  on selbstverständlich nicht per se aus-
geschlossen sein. Die inzwischen bewilligten Staatshilfen für die 
Lu  hansa im Zuge der aktuellen Covid-19-Krise sind hierfür ein 
Beispiel. 
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Neue wirtscha  liche Betä  gungen sind jedoch aufgrund der bis-
herigen Erfahrung stets äußerst kri  sch zu prüfen. Beispielsweise 
war der Poli  k bekannt, wie schwierig es ist, Regionalfl ughäfen 
oder Thermen wirtscha  lich zu betreiben. Wenn die Poli  k den-
noch beschließt, einen neuen Regionalfl ughafen in Kassel/Calden 
oder eine neue Therme in Hersbruck zu errichten, ist das umso 
kri  kwürdiger. 

Gleiches gilt für poli  schen Ak  onismus, wenn beispielsweise wie 
beschrieben die Strom- und Gasnetze Berlins „rekommunalisiert“ 
werden sollen, obwohl sie schon weitestgehend in öff entlichen 
Händen sind.

Um letztlich zu wirtscha  lichen Betä  gungen des Staates mit Au-
genmaß zu gelangen, sind zunächst bessere Rahmensetzungen 
geboten. Hierzu wird Folgendes empfohlen.

3.1. Haushaltsordnungen schärfen

Die Landeshaushaltsordnungen50 sehen üblicherweise vor, dass 
ein Land ein Unternehmen (in Privatrechtsform) nur gründen bzw. 
sich daran beteiligen darf, wenn sich der vom Land angestrebte 
Zweck „nicht besser und wirtscha  licher“ auf andere Weise er-
reichen lässt. Zielführend wäre an dieser Stelle eine Verschärfung 
bisheriger Soll-Vorschri  en. Für die Landeshaushaltsordnungen 
schlagen wir daher grundsätzlich folgenden Passus (in der Regel 
für den § 65) vor:

„Das Land soll sich an der Gründung eines Unternehmens in einer 
Rechtsform des privaten Rechts oder an einem bestehenden Un-
ternehmen in einer solchen Rechtsform nur beteiligen, wenn ein 

50 Vgl. z. B. die Landeshaushaltsordnung Niedersachsen (§ 65): Beteiligung an privat-
rechtlichen Unternehmen „(1) Das Land soll sich, außer in den Fällen des Absatzes 
5, an der Gründung eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten oder an 
 einem bestehenden Unternehmen in einer solchen Rechtsform nur beteiligen, wenn 
1. ein wichtiges Interesse des Landes vorliegt und sich der vom Land angestrebte 
Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt“.
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wich  ges Interesse des Landes vorliegt und sich der vom Land an-
gestrebte Zweck nicht ebenso gut und ebenso wirtscha  lich auf 
andere Weise erreichen lässt.“

Dieser Passus würde eine strenge Subsidiaritätsklausel bedeuten. 
Staatsunternehmen könnten nur dann noch zum Zuge kommen, 
wenn sie besser als private Unternehmen wirtscha  en. 

Analog sollten die Gemeindeordnungen bzw. Kommunalverfassun-
gen angepasst werden. In einigen wenigen Gemeindeordnungen51 
exis  eren solche Vorgaben zwar bereits. Meist gilt diese strenge 
Subsidiarität dann aber nicht für den Bereich der rechtlich unbe-
s  mmten und damit poli  sch rela  v beliebig defi nierbaren Da-
seinsvorsorge.

Der beschriebene STEAG-Fall hat im Übrigen gezeigt, wie kont-
raproduk  v das Gegenteil einer rechtlichen Schärfung sein kann. 
Dort war, wie im Abschni   2.4.1. beschrieben, das Gemeinde-
wirtscha  srecht „fl exibilisiert“ worden, um den Kommunen mehr 
Spielräume zu geben und die STEAG-Übernahme zu ermöglichen. 
Rückblickend wäre es für die beteiligten Kommunen besser gewe-
sen, wenn die STEAG-Übernahme rechtlich unmöglich gewesen 
wäre.

3.2. Messbare Ziele setzen

Es muss bereits zu Beginn einer wirtscha  lichen Unternehmung 
und auch am Ende eines jeden Geschä  sjahres messbar sein, 
welche konkreten Ziele damit verfolgt und in welchem Maße sie 
auch erreicht wurden. Gerade weil es in einer marktwirtscha  -
lichen Grundordnung einen hohen Rech  er  gungszwang für 
Staatswirtscha   geben sollte, müssen sich öff entliche Unterneh-
men entsprechend auch messen lassen. Das Beispiel der Music-

51 Vgl. z. B. die Gemeindeordnung Hessen (§ 121): Wirtschaftliche Betätigung „(1) Die 
Gemeinde darf sich wirtschaftlich betätigen, wenn […] 3. der Zweck nicht ebenso gut 
und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.“.
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board GmbH hat gezeigt, dass es an klaren, messbaren Zielen 
häufi g mangelt.

3.3. Ausweitung der kaufmännischen Buchführung

Die Kommunen, aber auch die Bundesländer sollten den Über-
gang zur kaufmännischen Buchführung und zu sogenannten Ge-
samtabschlüssen forcieren. Diese Abschlüsse fassen den Jahres-
abschluss der Kernverwaltung mit den Jahresabschlüssen der öf-
fentlichen Unternehmen (samt ihren Beteiligungen) zusammen. 
Diese Form der Rechnungslegung ermöglicht ein realis  scheres 
und transparenteres Bild über die tatsächliche fi nanzielle Lage 
der öff entlichen Hand und wäre eine gute Grundlage für poli  -
sche Entscheidungen und öff entliche Kontrolle.

3.4. Beteiligungsberichte ausweiten

Die Berichtspfl ichten zur wirtscha  lichen Betä  gung der Länder 
und der Kommunen müssen erweitert werden und sollten einem 
einheitlichen Standard entsprechen. Erklärtes Ziel muss sein, 
dass sich Bürger und Poli  ker zweifelsfrei und umfassend über 
die Wirtscha  stä  gkeit des Staates auf allen Ebenen informieren 
können. Nur so sind eine wirksame Kontrolle und notwendige 
Diskussionen über den Umfang möglich. Anzustreben ist insbe-
sondere eine deutschlandweite Berichtspfl icht über alle privat-
rechtlichen Unternehmensbeteiligungen, über alle öff entlich-
rechtlichen Beteiligungen sowie über Vergütungsregelungen der 
Geschä  sführung und der Kontrollebene.

Gerade über Minderheitsbeteiligungen wird o   nur eingeschränkt 
berichtet. Staatswirtscha  liche Ausfl üge wie beispielsweise die 
erwähnte MINUS 181 GmbH, die in Parchim Luxusmineralwasser 
produzieren sollte und verzweigten Beteiligungsverhältnissen un-
terlag (siehe Anhang A), wären für die interessierte Öff entlichkeit 
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bei erweiterter Beteiligungsberichtspfl icht leichter zu erkennen 
gewesen.

3.5. Beteiligungsbremse einführen

Zudem sollte eine Beteiligungsbremse eingeführt werden. In die-
sem Zuge müsste das öff entliche Beteiligungsmanagement dazu 
verpfl ichtet werden, in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen für die bestehenden Beteiligungen noch er-
füllt sind und aus welchen Beteiligungen sich die öff entliche Hand 
zurückziehen kann. Bei neuen Beteiligungen sollte grundsätzlich 
gelten, dass diese nur dann zulässig sind, wenn bestehende Betei-
ligungen in gleichem Umfang priva  siert werden. Die Ergebnisse 
müssen veröff entlicht und disku  ert werden.

Ein erster sinngemäßer Schri   wäre die Einführung von Prüf-
pfl ichten, wie sie etwa in § 7 der Haushaltsordnung des Landes 
Berlin verankert sind: 

„Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sind die 
Grundsätze der Wirtscha  lichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 
Diese Grundsätze verpfl ichten auch zur Prüfung, inwieweit staatli-
che Aufgaben oder öff entlichen Zwecken dienende wirtscha  liche 
Tä  gkeiten durch Ausgliederung und Entstaatlichung oder Priva-
 sierung erfüllt werden können.“

3.6. Rechte der Kartellämter stärken

Die kartellrechtliche Gebührenaufsicht sollte wieder in das Gesetz 
gegen We  bewerbsbeschränkungen aufgenommen werden. Seit 
der Novelle des Gesetzes gegen We  bewerbsbeschränkungen 
(GWB) im Jahr 2013 unterliegen die öff entlich-rechtlichen Gebüh-
ren nicht mehr der Missbrauchskontrolle durch die Kartellbehör-
den. Sta  dessen prüfen nun die zuständigen Kommunalaufsichts-
behörden, zum Beispiel die Wassergebühren. 
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Bei einer Kommunalaufsicht besteht jedoch die Gefahr, dass sie 
ein staatliches Monopol mit potenziell höheren Preisen weniger 
kri  sch sieht als die Kartellbehörden, die viel eher in der Lage und 
interessiert daran sind, dies zu prüfen. Denn schließlich sind sie 
unabhängiger als die eher an Einnahmen interessierten Kommu-
nalaufsichten in Rathäusern und Ministerien. 

Prominente Beispiele sind die Wasserwerke von Mainz und Ber-
lin. In beiden Fällen wies das Bundeskartellamt missbräuchlich 
überhöhte Preise nach und sorgte dafür, dass die Wasserpreise 
substanziell gesenkt werden mussten. Deshalb ist es aus Verbrau-
chersicht wünschenswert, dass die Kartellämter ihre früheren 
Prüfrechte zurückerhalten. 

3.7. Steuerzahlerinteressen in Unternehmensgremien stärken

Es muss sichergestellt werden, dass die Vertreter der Poli  k in 
den Geschä  sführungs- und Kontrollgremien öff entlicher Unter-
nehmen ausdrücklich und vorrangig den Interessen des öff entli-
chen Trägers verpfl ichtet sind. Sie müssen die Unternehmen nach 
betriebswirtscha  lichen sta   poli  schen Gesichtspunkten steu-
ern, um das Geld der Steuerzahler möglichst nicht zu gefährden.

Einige Länder und Kommunen haben bereits Lei  äden für Auf-
sichtsräte entwickelt. Das ist zu begrüßen. Letztlich bedarf es 
klarer Vorgaben und Regelungen für nö  ge Fachkompetenzen 
von Aufsichtsgremien. Diese müssen gegebenenfalls durch ent-
sprechende Nachweise und nö  genfalls durch Qualifi zierung und 
Weiterbildung sichergestellt werden. Auch müssen Poli  ker nicht 
immer selbst in Gremien sitzen. Eine bessere Wahl könnte eine 
Delega  on von Experten im staatlichen Au  rag sein. Das Beispiel 
des Berliner Pannenfl ughafens BER hat gezeigt, dass in Aufsichts-
gremien fachliche Exper  se dringend geboten ist. 

Eine mögliche rechtliche Vorlage kann § 65 IV der Sächsischen 
Haushaltsordnung sein:
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„Die auf Veranlassung des Staates gewählten oder entsandten 
Mitglieder der Aufsichtsorgane der Unternehmen haben bei ih-
rer Tä  gkeit auch die besonderen Interessen des Staates zu be-
rücksich  gen. Als Mitglieder nach Satz 1 sind nur Personen zu 
bestellen, die über die für diese Aufgabe erforderliche betriebs-
wirtscha  liche Erfahrung und Sachkunde verfügen. Der Freistaat 
Sachsen soll ihnen Gelegenheit geben, regelmäßig an Fortbil-
dungsveranstaltungen teilzunehmen, die der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben dienlich sind.“

3.8. Amtliche Sta  s  ken auch öff entlich machen

Wie im Abschni   2.1.1. beschrieben, führen die Sta  s  schen 
Ämter Sta  s  ken zu öff entlichen Unternehmen, die intern auch 
Informa  onen über die jeweilige Wirtscha  sbranchenzugehörig-
keit erhalten. Die derzei  ge Rechtslage gesta  et es den Ämtern 
jedoch nicht, in den öff entlich zugänglichen Listen der Unterneh-
mensnamen auch die jeweilige Branche eines jeden Unterneh-
mens anzugeben.

Das ist für die interessierte Öff entlichkeit ein großes Recherche-
hindernis, weil lediglich anhand des Unternehmensnamens häu-
fi g nicht unmi  elbar klar wird, in welcher Branche das öff entliche 
Unternehmen agiert.

Die entsprechenden Regelungen im geltenden Finanz- und Perso-
nalsta  s  kgesetz (FPStatG), also insbesondere die § 9a und § 15 
FPStatG, sollten daher so überarbeitet werden, dass zukün  ig die 
Sta  s  schen Ämter nicht nur den Namen und den Sitz der Unter-
nehmenseinheit, sondern auch deren Wirtscha  szweig-Nummer 
veröff entlichen dürfen. Es ist nicht erkennbar, welche Daten-
schutzrechte verletzt würden, wenn die Öff entlichkeit durch eine 
derar  ge FPStatG-Reform erfahren kann, welcher Wirtscha  s-
branche ein öff entliches Unternehmen sta  s  sch zugeordnet ist. 
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Fazit

Die Analyse hat gezeigt, dass in den Ländern und Kommunen das 
wirtscha  liche Engagement in den vergangenen Jahren substan-
ziell und im Vergleich zur Privatwirtscha   überpropor  onal ge-
s  egen ist. Das gilt sowohl für die Anzahl als auch für die Umsätze 
öff entlicher Unternehmen.

Politökonomisch kann dies nicht überraschen. Einerseits ist seit 
der Finanzkrise 2008 tendenziell ein Wachstum der Staatsgläu-
bigkeit und der Marktskepsis zu beobachten. Anderseits geht 
Staatswirtscha   häufi g mit einer verzerrten Wahrnehmung ein-
her. Staatswirtscha  liche Waren und Dienstleistungen haben für 
eine häufi g spezifi sche Gruppe von Konsumenten einen individu-
ell spürbaren Nutzen. Die o  mals hohen Kosten der Staatswirt-
scha   verteilen sich jedoch auf eine große Anzahl von Bürgern 
bzw. Steuerzahlern und sind dadurch individuell viel weniger 
spürbar.

Für eine breite gesellscha  liche Deba  e dieser Priva  sierung des 
Nutzens der Staatswirtscha   und der Sozialisierung ihrer Kos-
ten erscheint es nö  g, derar  ge Zusammenhänge öff entlich zu 
machen. Dies schließt ein, jenseits von Sta  s  ken gerade auch 
mit konkreten Fallbeispielen auf die latenten Defi zite von Staats-
wirtscha   in ihrer ganzen Themenbreite hinzuweisen. Es erfor-
dert aber auch, durch mehr ins  tu  onalisierte Transparenz das 
ganze Ausmaß der Staatswirtscha   überhaupt erst erfassen und 
ausleuchten zu können. An diese gesellscha  liche Diskussion 
anknüpfend sollte dann der rechtliche Rahmen so ausgestaltet 
werden, dass Staatswirtscha   auf ihre Kernkompetenzen und 
-aufgaben limi  ert wird. Diesen Zielen sind die aufgeführten 
Handlungsempfehlungen verpfl ichtet.
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Anhang A:  Beteiligungsstruktur der MINUS 181 GmbH, 
Parchim, i. L.
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Anhang B: Branchenspektrum der Staatsunternehmen 

Anzahl der Staatsunternehmen in Ländern und Kommunen 2018 ab-
solut

rela  v

Energieversorgung 2.445 13,5 %

Grundstücks- und Wohnungswesen 2.292 12,6 %

Wasserversorgung 1.669 9,2 %

Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; 
Unternehmensberatung 1.472 8,1 %

Abwasserentsorgung 1.405 7,7 %

Öff entliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 1.172 6,5 %

Gesundheitswesen (vor allem Krankenhäuser) 936 5,2 %

Sammlung, Behandlung und Besei  gung von Abfällen; Rückgewin-
nung 589 3,2 %

Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und 
der Erholung 586 3,2 %

Erbringung von Finanzdienstleistungen 468 2,6 %

Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 457 2,5 %

Erziehung und Unterricht 438 2,4 %

Lagerei sowie Erbringung von sons  gen Dienstleistungen für den 
Verkehr 394 2,2 %

Gebäudebetreuung; Garten- und Landscha  sbau 327 1,8 %

Erbringung von wirtscha  lichen Dienstleistungen für Unternehmen 
und Privatpersonen 325 1,8 %

Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 294 1,6 %

Erbringung von sons  gen überwiegend persönlichen 
Dienstleistungen 280 1,5 %

Hochbau 237 1,3 %

Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten 221 1,2 %

Krea  ve, künstlerische und unterhaltende Tä  gkeiten 219 1,2 %

Sozialwesen (ohne Heime) 198 1,1 %

Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und 
chemische Untersuchung 183 1,0 %

Interessenvertretungen sowie kirchliche und sons  ge religiöse 
 Vereinig. (ohne Sozialwesen und Sport) 159 0,9 %
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Anzahl der Staatsunternehmen in Ländern und Kommunen 2018 ab-
solut

rela  v

Erbringung von Dienstleistungen der Informa  onstechnologie 144 0,8 %

Telekommunika  on 128 0,7 %

Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sons  ger 
Reservierungsdienstleistungen 125 0,7 %

Gastronomie 124 0,7 %

Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene 
Tä  gkeiten 91 0,5 %

Tie  au 69 0,4 %

Informa  onsdienstleistungen 64 0,4 %

Beherbergung 64 0,4 %

Forschung und Entwicklung 50 0,3 %

Vermi  lung und Überlassung von Arbeitskrä  en 46 0,3 %

Spiel-, We  - und Lo  eriewesen 45 0,2 %

Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen 
(ohne Sozialversicherung) 44 0,2 %

Forstwirtscha   und Holzeinschlag 42 0,2 %

Werbung und Mark  orschung 32 0,2 %

Vermietung von beweglichen Sachen 31 0,2 %

Sons  ge freiberufl iche, wissenscha  liche und technische Tä  gkeiten 28 0,2 %

Landwirtscha  , Jagd und damit verbundene Tä  gkeiten 28 0,2 %

Großhandel (ohne Handel mit Kra  fahrzeugen) 27 0,1 %

Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstalla  on und sons  ge 
Ausbaugewerbe 27 0,1 %

Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernseh-
programmen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik 27 0,1 %

Schiff fahrt 25 0,1 %

Einzelhandel (ohne Handel mit Kra  fahrzeugen) 21 0,1 %

Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien 13 0,1 %

Besei  gung von Umweltverschmutzungen und sons  ge Entsorgung 11 0,1 %

Getränkeherstellung 9 0,05 %

Reparatur und Installa  on von Maschinen und Ausrüstungen 9 0,05 %
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Anzahl der Staatsunternehmen in Ländern und Kommunen 2018 ab-
solut

rela  v

Handel mit Kra  fahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von 
Kra  fahrzeugen 9 0,04 %

Verlagswesen 8 0,04 %

Herstellung von sons  gen Waren 8 0,04 %

Gewinnung von Steinen und Erden, sons  ger Bergbau 6 0,03 %

Rechts- und Steuerberatung, Wirtscha  sprüfung 5 0,03 %

Herstellung von chemischen Erzeugnissen 5 0,03 %

Herstellung von Nahrungs- und Fu  ermi  eln 4 0,02 %

Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und 
op  schen Erzeugnissen 4 0,02 %

Sons  ger Fahrzeugbau 4 0,02 %

Herstellung von Kra  wagen und Kra  wagenteilen 4 0,02 %

Lu  fahrt 3 0,02 %

Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von 
Steinen und Erden 3 0,02 %

Metallerzeugung und -bearbeitung 3 0,02 %

Maschinenbau 3 0,02 %

Veterinärwesen 2 0,01 %

Post-, Kurier- und Expressdienste 2 0,01 %

Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern 1 0,01 %

Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die 
 Gewinnung von Steinen und Erden 1 0,01 %

Herstellung von Metallerzeugnissen 1 0,01 %

Herstellung von pharmazeu  schen Erzeugnissen 1 0,01 %

Rundfunkveranstalter 1 0,01 %

Fischerei und Aquakultur 1 0,01 %

Exterritoriale Organisa  onen und Körperscha  en 1 0,01 %

Insgesamt 18.170 100 %

Quelle: Statistisches Bundesamt, Jahresabschlüsse der kaufmännisch buchenden öffentlichen 
Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU), 2018, eigene Darstellung.
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Anhang C: Liste der 20 Fallbeispiele in alphabe  scher Ordnung

Nr. Unternehmen
Text-
seite

1. AgriBW GmbH (Agrarberatung) 34

2. AgrippaFit und RochusFit (kommunale Fitnessstudios) 39

3. Agrosal GmbH (Lecksteine) 41

4. Ardey-Verlag GmbH 37

5. ASEAG-Reisen GmbH und SSB Reisen GmbH (kommunale Reisebüros) 47

6. Asien-Projekte Stadtwerke Dinslaken 41

7. Deutsche Management-Akademie Niedersachsen gGmbH 46

8. Frankenalb Therme Hersbruck GmbH & Co. KG 38

9. Friedrichstadt-Palast (Revue-Theater) 36

10. GET GmbH (Gewerbeimmobilien) 46

11. Großer Weserbogen und Schortens (kommunale Campingplätze) 48

12. Gut Dummerstorf GmbH (Agrarbetrieb) 35

13. Hotel Riesa Dresden Elbland 40

14. JatroSolu  ons GmbH (Superfood) 43

15. Landgestüte 42

16. MINUS 181 GmbH (Luxus-Mineralwasser) 10

17. Musicboard Berlin GmbH (Pop-Förderung) 35

18. Retro Messen GmbH (Luxusgüter-Messe) 44

19. Stadtwerke Aurich Holding GmbH 9

20. STEAG GmbH (Energiekonzern) 22
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